


















































































































































































































































































































































































































Handgeschriebene Karten   191

typisch handgeschrieben erscheinen, wird Handschriftlichkeit konzeptionell 
an diese Anlässe und die damit verbundenen Emotionen und Wertungen ge­
knüpft (unabhängig vom ursprünglichen Motiv zum Handschreiben).196 

Diese Verbindung versuchen in jüngster Zeit vermehrt Unternehmen für 
sich zu nutzen, indem sie im Direktmarketing mit stiftgeschriebenen Karten 
arbeiten. Da diese Texte wichtige Anhaltspunkte für die Funktion und die 
Funktionsweise von Handschriftlichkeit geben, möchte ich anhand eines Bei­
spiels darauf eingehen:

Abb. 30: Stiftgeschriebenes im Direktmarketing: Begleitschreiben zu Gutschein (ma01bubu)

Während der Text in Abb. 30 offensichtlich mit Tinte und also mit einem 
Stift geschrieben wurde, ist das Geschriebene auf der anderen Kartenseite 
gedruckt und enthält lediglich die Aussage With compliments, darunter gross 
das Logo von bookfactory und sowohl Post- als auch Internetadresse. Die Karte 

196  Entsprechend wird Handschriftlichkeit 
für diese Textsorten sowohl im Diskurs (vgl. 
z. B. Neue Luzerner Zeitung, 25.2.2014) als 
auch in normativen Quellen explizit gefor-

dert: »Ein Kondolenzbrief wird im Normal-
fall immer handschriftlich verfasst« (Zacker 
2005: 68).
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über Formulierungsmuster, Länge und die (äussere) Form wissen wir aber 
noch nichts (abgesehen davon, dass ein Testament schriftlich vorliegen muss). 
Die Paraphrase des Lexems »Testament« im Duden sorgt also keineswegs für 
scharfe Textsortenränder. Mit der oben geäusserten Feststellung, dass die Sor­
te Testament klarer bestimmt ist als andere Textsorten, ist aber auch nicht 
gemeint, dass es in der Öffentlichkeit, der Forschung und in privaten Kreisen 
keine Unklarheiten darüber gibt, was genau ein Testament ist, welche Funk­
tionen es erfüllt, wie es auszusehen hat und mit welchen anderen Textsorten 
es sich zu grösseren Verbünden zusammenfassen liesse. Das Gegenteil ist 
der Fall, wie sich am Diskurs über Handschrift zeigen lässt (s. o. Kap. 9.4.1): 
Bei Medienberichten, die sich mit Testamenten befassen, handelt es sich in 
der Regel um Beratungstexte. Sie alle reagieren auf Unsicherheiten bzgl. der 
Textsorte Testament in der Öffentlichkeit: »Wie setze ich ein Testament auf? 
Wo bewahre ich es auf? […] Drei Experten beantworteten während unserer 
jüngsten Hotline zum Erbrecht nonstopp solche und ähnliche Fragen« (Ber-
ner Zeitung, 23.12.2004).201 

Auch im (sehr schmalen)202 linguistischen Forschungsdiskurs herrscht 
nicht einfach Klarheit über Funktion und Zugehörigkeit von Testamenten: 
Während Busse (2000: 663) sie beispielsweise als »Exemplare von Textsorten 
des Rechtswesens und der Justiz« auf‌fasst, zählt Heinemann sie zu den Text­
sorten des Alltags bzw. des »(halb-)offiziellen öffentlichen Bereichs« (Heine­
mann 2000b: 610).203 Auch was die Adressierung und die (genaue) Funkti­
on angeht, werden unterschiedliche Meinungen vertreten.204 Unumstritten 
ist aber, dass sich Testamente auf die Institution Staat (in seiner Recht ge­

201  Auch die beachtliche Zahl an Ratgeber-
literatur zum Thema Testament und entspre-
chende Internetseiten weisen in diese Rich-
tung; vgl. z. B. Flüe 2002; Geckle 2009; 
BMJV 2017; http://www.testamente.ch 
[22.10.2020].
202  Im 2017 erschienenen Handbuch Spra-
che im Recht (Felder & Vogel 2017) wird das 
Testament nur ganz kurz und nebenbei er-
wähnt, am ausführlichsten in Deutsch 2017. 
203  Heinemann erneuert diese Zuordnung 
ein Jahrzehnt später, vgl. Heinemann 2011: 
269. In der jüngst von Deutsch vorgelegten 

Typologie fungiert das Testament als »recht-
licher Text« unter den »nicht hoheitlichen«, 
»einseitig verpflichtenden« und »binden-
den« Textsorten (vgl. Deutsch 2017: 96).
204  Gansel & Jürgens (2009: 78) und Bus-
se (2000: 663) sehen als Adressatin des Tes-
taments das (vollstreckende) Gericht, wobei 
Busse die Möglichkeit von Mehrfachadres-
sierung explizit erwähnt; bei Heinemann 
stehen eher die Angehörigen oder die Ver-
fasserin selbst als Adressatinnen im Fokus 
(nur implizit, vgl. Heinemann 2000b: 610; 
Heinemann 2011: 269). Bezüglich Funkti-
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benden und Recht sprechenden Funktion) beziehen und eng mit ihr bzw. 
ihm verknüpft sind. Hier kann an die Sprechakttheorie von Austin (2002 
[1962]) und ihre Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung durch Searle 
(1982 [1979]) angeschlossen werden. Aus der Perspektive der Sprechakttheo­
rie ist das Schreiben eines Testaments eine wirklichkeitsverändernde Hand­
lung, konkret: In dem Moment, in dem ich »Ich vermache meine Uhr mei­
nem Bruder«205 schreibe, tue ich, was ich schreibe. Der Akt des Vermachens 
vollzieht sich nicht erst nach bzw. mit dem Tod der Schreiberin, wenn das 
Geschriebene z. B. im Rahmen der Testamentseröffnung oder -vollstreckung 
seine »juridische Wirkung entfaltet« (Neef 2008: 145; vgl. auch Busse 2000: 
663–664) und mein Bruder meine Uhr physisch erhält. Die Schreiberin eines 
Testaments handelt im Moment des Schreibens und nimmt damit ihren Tod 
vorweg.206 Mein Bruder erbt meine Uhr erst nach meinem Tod, ich vererbe sie 
ihm aber schon im Moment der Niederschrift. Genau darin liegt der ›Witz‹ der 
Sprechakttheorie.207 

Die Handlung, die mit dem Schreiben eines Testaments vollzogen wird, 
kann nach Searle (1982 [1979]) den Deklarationen (declarations) zugeordnet 
werden. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass ihr »erfolgreiche[r] Vollzug 
[…] eine Korrespondenz von propositionalem Gehalt und Realität zustande 

on betont Heinemann (2000a: 610), dass 
sich Informationsvermittlung, Steuerungs-
absicht und emotive Komponenten überla-
gern, Gansel & Jürgens (2009: 50) sprechen 
von der »Deklarationsfunktion« und Busse 
(2000: 660–661) untersucht (kritisch) die 
»normative Funktion«.
205  Bei dieser Äusserung handelt es sich um 
ein ganz frühes Beispiel von Austin, an dem 
er die Idee performativer Äusserungen bzw. 
des Sprechhandelns überhaupt erst entwi-
ckelt und vorgeführt hat; vgl. Austin 2002 
[1962]: 29. 
206  Für Derrida ist die Möglichkeit, über 
den eigenen Tod (und den der Adressatin) 
hinauszuschreiben, sogar konstitutiv für 
jede Schrift: »Jedes Graphem ist seinem We-
sen nach testamentarisch« (Derrida 1974: 
120) und: »Eine Schrift, die nicht über den 

Tod des Empfängers hinaus aus [sic!] struk-
turell lesbar – iterierbar – ist, wäre keine 
Schrift« (Derrida 1999 [1971]: 333). Verglei-
che dazu auch Krämer 2001a: 225–226 und 
Neef 2008: 145–146.
207  Es ist deshalb auch problematisch, die 
Funktion von Texten und die Handlungen, 
die beim Schreiben vollzogen werden, allzu 
eng zu verknüpfen (oder sogar gleichzuset-
zen). Ein Text, bei dessen Herstellung eine 
Autorin z. B. ein Versprechen äussert (d. h. 
niederschreibt), kann in seiner kommunika-
tiven und gesellschaftlichen Einbettung sehr 
unterschiedliche, wechselnde Funktionen 
wahrnehmen (hier ist Heinemann zuzustim-
men, die darauf hinweist, dass »Kommuni-
kationsteilnehmer Textsorten benutzen«, 
vgl. Heinemann 2011: 269, Hervorhebung 
im Original).
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bringt« (Searle 1982 [1979]: 36). Das ist aber nur möglich, weil bzw. wenn 
deklarative Sprech- und Schreibakte auf aussersprachliche Institutionen ge­
stützt werden können (vgl. Searle 1982 [1979]: 37, siehe auch: Searle 1986 
[1969]: 78–83). Diese Institutionen »gewährleisten den Erfolg der Deklaratio­
nen« (Rolf 1993: 292) und sie entscheiden entsprechend auch darüber, ob die 
Bedingungen für das erfolgreiche und vollständige Vollziehen des Schreib­
akts ( felicity conditions) erfüllt sind (vgl. Searle 1986 [1969]: 84) oder ob es 
sich um Fehlzündungen handelt (misfires nach Austin, meist als »Versager« 
übersetzt; vgl. Austin 2002 [1962]: 38). Im Fall des Testaments ist diese Insti­
tution der Staat. Er ist es auch, der definiert, welche Eigenschaften ein Text 
erfüllen muss, um (›erfolgreich‹) zu dieser Textsorte gehören zu können.208 
Dass die Textsorte Testament im Gegensatz zu den meisten anderen Text­
sorten klare Grenzen hat, ist also nicht einer exakteren Definition geschuldet, 
sondern der Tatsache, dass eine Instanz existiert, die die Kompetenz besitzt, 
über die Zugehörigkeit zu urteilen.

14.2  �Arten von Testamenten und ihre Umschreibung im 
Gesetzestext

Da der Staat über die Bedingungen entscheidet, die ein (gültiges) Testament 
erfüllen muss, finden sich dazu klare Angaben in Gesetzestexten. Sowohl 
das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) als auch das Bürgerliche Gesetzbuch 
(BGB) sehen unterschiedliche Möglichkeiten zur ordentlichen Errichtung ei­
nes Testaments bzw. – in der schweizerischen Nomenklatur – einer letztwil­

208  Man könnte natürlich argumentie-
ren, dass das Gelingen des mit einem Text 
verbundenen bzw. in ihm angelegten per-
formativen Aktes nicht über die Zugehö-
rigkeit eines Schriftstücks zu einer Text
sorte entscheidet: Ein Formular, das nicht 
ausgefüllt wird, ist ja immer noch ein For-
mular. Gerade das Attribut »ungültig« 
(bzw. »gültig«), das dem Lexem »Testa-
ment« häufig prädikativ beigeordnet ist 
(vgl. das DWDS-Wortprofil von Testa-

ment: https://www.dwds.de/wp/Testament 
[22.10.2020]), verweist darauf, dass Schrift-
stücke auch dann als »Testament« taxiert 
werden, wenn sie ihre Funktion nicht erfül-
len (können). Dennoch halte ich es an die-
ser Stelle – gerade mit Blick auf Handschrift-
lichkeit – für gerechtfertigt und sinnvoll, die 
(potenzielle) Gültigkeit und damit das Ge-
lingen der Schreibhandlung als konstituti-
ves Merkmal zu betrachten. 
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ligen Verfügung vor.209 In Deutschland kann es entweder als »Öffentliches 
Testament« durch einen Notar erstellt werden oder durch die Erblasserin 
selbst als »Eigenhändiges Testament« (vgl. BGB, §2231, §2232 und §2247); 
in der Schweiz kommen eine »öffentliche Beurkundung«, eine »eigenhändi­
ge« oder eine »mündliche Erklärung« in Frage (vgl. ZGB, 498 I Ziff. 1).210 
Die Tatsache, dass die unterschiedlichen Arten, ein Testament zu erstellen, 
rechtlich gleichwertig sind, erlaubt es, die Funktionen einzelner Elemente 
und Eigenschaften näher zu bestimmen. Zunächst ist festzuhalten, dass so­
wohl im Schweizer Recht als auch im deutschen Recht eine institutionell be­
rechtigte Person, d. h. eine Notarin oder eine »andere Urkundsperson« (ZGB, 
499 I Ziff. 2a), beigezogen werden kann und dass dadurch das Geschriebe­
ne selbst formal und funktional entlastet wird. Diese funktionale Entlastung 
kann in der Schweiz sowohl bei der öffentlichen Beurkundung als auch bei 
der mündlichen Verfügung alternativ durch den Einbezug von (mindestens 
zwei) Zeuginnen geleistet werden (vgl. ZGB 501 I Ziff. 2c und ZGB 506 I Ziff. 
4a). Ohne auf die für all diese Fälle geltenden formalen Vorgaben genauer 
eingehen zu können,211 ist festzuhalten, dass das »Eigenhändige Testament« 
(in Deutschland) bzw. die »Eigenhändige Verfügung« (in der Schweiz) die 
einzigen Möglichkeiten sind, ein Testament ohne den Einbezug von Dritt­
personen zu errichten. Nur diese Texte werden also schon im Moment des 
Schreibens, d. h. vor einer textexternen Beglaubigung durch Zeuginnen oder 
eine Amtsperson, zu Testamenten. Anders gesagt: Nur im Fall des Schreibens 

209  In den folgenden Ausführungen be-
schränke ich mich auf das Schweizer Recht 
und das deutsche Recht. Beide einschlägi-
gen Gesetzestexte sind online verfügbar, 
vgl. https://bit.ly/2G2S0ax [22.10.2020] 
für das BGB bzw. https://bit.ly/1DOXNsG 
[22.10.2020] für das ZGB. – Der hier rele-
vante Gesetzesartikel hat sein Äquivalent 
aber auch im französischen Code civil (Art. 
970), im italienischen Codice civile (Art. 602) 
und im österreichischen ABGB (§ 578); vgl. 
zur Situation in vielen weiteren Staaten so-
wie zum internationalen Recht: Prinz von 
Sachsen Gessaphe 2015 und den Sammel-
band Schmoeckel & Otte 2011. 

210  Vergleiche für die Schweiz auch Flüe 
2002: 18–20, für Deutschland BMJV 2017: 
24–32. In Deutschland gibt es über das 
hier Genannte hinaus die Möglichkeit, ein 
»Nottestament« einzurichten (vgl. BGB, 
§§2249–2252), also eine ausserordentliche 
Testamentsform ähnlich der »mündlichen 
Verfügung« in der Schweiz. Zudem existie-
ren spezielle Vorgaben für das Verfassen ei-
nes »Gemeinschaftlichen Testaments« (vgl. 
BGB, §§2265–2272).
211  Es sei hier lediglich erwähnt, dass in 
allen Fällen, also selbst im Rahmen einer 
mündlichen Verfügung, Unterschriften eine 
zentrale Rolle spielen, s. u. Kap. 14.6.
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eines eigenhändigen Testaments wird wirklich ein deklarativer Akt im engeren 
Sinne vollzogen (vergleichbar mit dem Ja-Wort bei einer kirchlichen Hoch­
zeit).212 ›Eigenhändigkeit‹ scheint also eine wesentliche Bedingung für das 
(unmittelbare) Gelingen der testamentarischen Schreibhandlung zu sein. Sie 
ist eine konstitutive Regel, an die die Schreiberin sich halten muss, wenn sie 
keine ›Fehlzündung‹ des Schreibaktes riskieren will. 

Im Folgenden soll dieser Bedingung anhand der zugrundeliegenden Ge­
setzesartikel nachgegangen werden, angefangen mit jenem aus dem ZGB:

3. Eigenhändige Verfügung
1 Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser von An­
fang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von Jahr, Monat und Tag 
der Errichtung von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unter­
schrift zu versehen. 
(ZGB 505 I Ziff. 3; vgl. https://bit.ly/2r9ZZNv [22.10.2020])

Das Adjektiv »eigenhändig« wird hier schon im Titel genannt, um die Ab­
grenzung zu den anderen Errichtungsarten (»öffentlich« oder »mündlich«) 
zu signalisieren. Das Lexem bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch soviel 
wie »selbst ausgeführt«, »persönlich« oder »mit eigener Hand« (vgl. Duden 
Universalwörterbuch 2019: 485 und Duden Synonymwörterbuch 2019: 286). 
Das Wort ist also kein Synonym zu »handschriftlich«, auch nicht im Kon­
text von Schrift – obwohl offensichtlich eine semantische Nähe zwischen den 
beiden Adjektiven besteht und im Sprachgebrauch z. T. nicht klar zwischen 
ihnen unterschieden wird (s. u.). Es sei kurz anhand von zwei Beispielen ver­
deutlicht, dass das eine das andere nicht bedingt: Einerseits ist durchaus ein 
Gespräch denkbar, in dem davon die Rede ist, dass z. B. eine Konzernchefin 
eine E-Mail »eigenhändig« geschrieben hat. Gemeint ist dann nicht, dass sie 
die Nachricht mit dem Stift geschrieben hat, sondern dass sie den Text selbst 
getippt hat – anstatt ihn zu diktieren oder ihn in ihrem Namen schreiben zu 

212  Auf die Parallelität von deklarativen 
Sprech- und Schreibakten machen auch 
Halawa und Sachs-Hombach aufmerksam 
(mit Blick auf die Unterschrift, s. auch u.): 
»Am Beispiel der Vertragsunterzeichnung 
wird überdies sichtbar, dass Schreibakte 

bezüglich der Stiftung sozialer Tatsachen 
kaum weniger Kraft besitzen als die von der 
Sprachphilosophie so intensiv untersuch-
ten Sprechakte« (Halawa & Sachs-Hombach 
2015: 41). Vergleiche auch Macho 2005.
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lassen (was in dieser Position üblicher wäre). Andererseits und umgekehrt 
ist es möglich, eine Einladung zu erhalten, die zwar »handschriftlich«, aber 
nicht von der einladenden Person geschrieben wurde (z. B. wenn ein Schreib­
büro wie das Berliner Unternehmen Schreibstatt den entsprechenden Auftrag 
erhalten hat, s. o. Kap. 13.5). Dem Umstand, dass etwas eigenhändig erstellt 
werden kann, ohne gleichzeitig handschriftlich zu sein, trägt das ZGB durch 
die Ergänzung »von Hand« Rechnung (allerdings wird damit das latente Pro­
blem der Bedeutungsbestimmung von »Handschrift« nicht gelöst). 

Im bundesdeutschen Äquivalent zum oben zitierten Gesetzesartikel wird 
auf eine Spezifizierung hinsichtlich Handschriftlichkeit verzichtet: 

§ 2247 Eigenhändiges Testament

(1)	 Der Erblasser kann ein Testament durch eine eigenhändig ge­
schriebene und unterschriebene Erklärung errichten.

(2)	 Der Erblasser soll in der Erklärung angeben, zu welcher Zeit 
(Tag, Monat und Jahr) und an welchem Ort er sie niedergeschrie­
ben hat.

(3)	 Die Unterschrift soll den Vornamen und den Familiennamen 
des Erblassers enthalten. Unterschreibt der Erblasser in ande­
rer Weise und reicht diese Unterzeichnung zur Feststellung der 
Urheberschaft des Erblassers und der Ernstlichkeit seiner Erklä­
rung aus, so steht eine solche Unterzeichnung der Gültigkeit des 
Testaments nicht entgegen.

(4)	 Wer minderjährig ist oder Geschriebenes nicht zu lesen vermag, 
kann ein Testament nicht nach obigen Vorschriften errichten.

(5)	 Enthält ein nach Absatz 1 errichtetes Testament keine Angabe 
über die Zeit der Errichtung und ergeben sich hieraus Zweifel 
über seine Gültigkeit, so ist das Testament nur dann als gültig 
anzusehen, wenn sich die notwendigen Feststellungen über die 
Zeit der Errichtung anderweit treffen lassen. Dasselbe gilt ent­
sprechend für ein Testament, das keine Angabe über den Ort der 
Errichtung enthält. 

(BGB § 2247; vgl. https://bit.ly/2Kn7cCR [22.10.2020])
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Erläuterungen zum Schreibvorgang und zur konstitutiven Eigenschaft 
von »Eigenhändigkeit« fehlen hier komplett. Auf‌fällig ist, dass in beiden 
Gesetzesartikeln der Schreibmoment in seiner zeitlichen Verankerung beson­
ders hervorgehoben wird (durch die Forderung der Angabe von »Tag, Mo­
nat und Jahr«). Damit wird die Handlungsdimension nochmals betont: Der 
Moment des Schreibens (im BGB auch: der Ort des Schreibens) ist relevant 
für das Geschriebene, das diesen Zeitpunkt überdauert (das hat auch mit der 
Beleg funktion des Testaments zu tun, vgl. Hausendorf et al. 2017: 236–238). In 
beiden Gesetzen wird zudem eine Unterschrift gefordert, was den Aspekt der 
Identifikation hervorhebt (s. u.). 

Darüber, wieso und wie genau ein Testament »eigenhändig« geschrieben wer­
den muss, erfährt man aber weder im Schweizerischen Zivilgesetzbuch noch 
im Bürgerlichen Gesetzbuch sehr viel – wer dazu mehr wissen will, muss des­
halb auf Ratgeber, die Rechtsprechung und den fachjuristischen Diskurs zu­
rückgreifen. Das soll im Folgenden vor allem deshalb recht ausführlich getan 
werden, weil in der juristischen Diskussion über die Textsorte Testament und 
die damit verbundenen kulturellen Praktiken ganz grundsätzliche Fragen zur 
gesellschaftlichen Wahrnehmung und Funktion von Handschriftlichkeit zur 
Sprache kommen. Dabei werden Probleme deutlich und greifbar, die über die 
Jurisprudenz und die hier besprochene Textsorte hinausweisen.

14.3  �»Eigenhändig«, »holographisch« und 
»handschriftlich« 

In den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz her­
ausgegebenen »Informationen und Erläuterungen zum Erbrecht« ist festge­
halten, dass das »eigenhändige Testament […] vom ersten bis zum letzten Buch­
staben handschriftlich verfasst« sein muss (BMJV 2017: 19; Hervorhebung im 
Original). Mit dieser Spezifizierung geht die Broschüre bereits über den Ge­
setzestext hinaus; im BGB wird ja weder das Adjektiv »handschriftlich« noch 
– wie im ZGB – die Präpositionalphrase »von Hand« verwendet. Allerdings tut 
sie das nicht in dem Sinn, dass sie ein sowohl eigenhändig als auch handschrift­
lich verfasstes Testament fordert; stattdessen wird suggeriert, dass es sich bei 
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»eigenhändig« um eine fachsprachliche Bezeichnung für »handschriftlich« 
handle: »Zu den strengen Formerfordernissen des handgeschriebenen, soge­
nannten eigenhändigen Testaments wurde […] bereits einiges gesagt« (BMJV 
2017: 25). Explizit findet sich diese Gleichsetzung in einem Ratgeber zu Pa­
tientenverfügungen und Testamenten, wenn es im Zusammenhang mit der 
Rolle von Anwältinnen heisst: »Den Entwurf Ihres Anwalts müssen Sie daher 
eigenhändig, also handschriftlich, komplett abschreiben« (Geckle 2009: 105). 
Andernorts ist gar nicht erst von eigenhändig die Rede und es wird direkt und 
nur vom »handgeschriebene[n] Testament« gesprochen (vgl. Flüe 2002: 18). 

Diese Gleichsetzung findet sich nicht nur in Ratgebern, sondern auch in­
nerhalb des juristischen Fachdiskurses. Mit dem Beitrag Mängel handschrift-
licher Testamente bezieht sich der Rechtsanwalts Matthias Bizzarro (2016) 
beispielsweise auf die »eigenhändige letztwillige Verfügung« und behandelt 
so »eigenhändig« und »handschriftlich« wie Synonyme (obwohl er im Ver­
lauf des Textes eine Differenzierung vornimmt, s. u.). Auch in den Beiträgen 
eines neueren Sammelbandes zum Thema (Schmoeckel 2015) wird schein­
bar ohne Unterschied vom »eigenhändigen« und vom »handschriftlichen 
Testament« gesprochen; hinzu kommen das in der Rechtssprache etablierte 
Adjektiv »holographisch« (im Duden als »[vollständig] eigenhändig geschrie­
ben« umschrieben; vgl. Duden Universalwörterbuch 2019: 898), sowie die 
Bezeichnungen »privates« bzw. »privatschriftliches« Testament (in stärkerer 
Betonung des Gegensatzes zum »öffentlichen« Testament). All diese Adjek­
tive werden zur Spezifizierung ein- und desselben Gegenstandes eingesetzt 
(Referenzidentität) und es lässt sich im Sprachgebrauch kein System erken­
nen, wann, welches verwendet wird. Dass überhaupt verschiedene Attribute 
gebraucht werden, scheint vor allem stilistischen Überlegungen geschuldet 
zu sein (Reduktion der Rekurrenz). Dennoch werden durch die Substituti­
on jeweils unterschiedliche Aspekte oder Eigenschaften des Referenzobjekts 
betont, was z. B. im Fall von »privat« und »handschriftlich« offensichtlich ist. 
Immer werden »eigenhändig« und »handschriftlich« aber nicht synonym ver­
wendet, wie das Auftreten von Reihungen, in denen beide vorkommen, und 
insbesondere des Kompositums »eigenhandschriftlich« zeigen. Die genaue 
Bedeutung von »eigenhändig« ist sowohl aus sprachtheoretischer Sicht (d. h. 
mit Blick auf die Semantik der Kompositum-Bestandteile und ihre Verknüp­
fung) als auch angesichts des Sprachgebrauchs im öffentlichen und fachli­
chen Diskurs aus heutiger Sicht unterspezifiziert und die Abgrenzung gegen­
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über »handschriftlich« schwierig.213 Während die uneinheitliche Verwendung 
des Lexems »Handschrift« im Mediendiskurs im schlimmsten Fall von ein­
zelnen Diskursteilnehmerinnen ausgenutzt wird (z. B. zur Skandalisierung, 
s. o. Kap. 9.2.3), hat die hier beschriebene Ungenauigkeit bzgl. »eigenhändig« 
ganz praktische Folgen für die Rechtsprechung. 

In der Schweiz hatte sich das Bundesgericht z. B. im Mai 2015 ganz konkret 
mit der Frage zu befassen, »was eigenhändige Niederschrift bedeute[t]« (BGer 
5A_131/2015 vom 26.5.2015 E.4, vgl. https://bit.ly/2jU2g Jt [22.10.2020]). Die 
Frage war im Zusammenhang mit einem als ungültig taxierten Testament 
aufgeworfen worden. Die Beschwerdeführerin hatte, wie sich anhand der im 
Urteil festgehaltenen Erwägungen nachvollziehen lässt,214 argumentiert, dass 
auch am Computer eigenhändig geschrieben werden könne: 

Dieser Vorschrift [jener der »eigenhändigen Niederschrift«, AG] sei 
im richtig verstandenen Sinn durchaus nachgelebt worden, indem die 
letztwillige Verfügung auf dem Computer erstellt und dann original 
unterzeichnet worden sei. Es sei nicht mehr zeitgemäss, die Norm da­
hingehend zu verstehen, dass der Erblasser den Griffel halte; es gehe 
darum, dass das Testament aus eigener Hand entstehe. Heute könne 
man ja auch elektronische Eingaben ans Gericht machen und man 
habe die »Schnürlischrift« aufgegeben. […] Es gehe darum, dass kein 
Dritter hineinwirke. Beim Begriff »Eigenhändigkeit« sei der Wortteil 
»eigen« dominant; was den Wortteil »Händigkeit« anbelange, so kön­
ne mit der Hand nicht nur am Griffel, sondern auch an einem techni­
schen Gerät gearbeitet werden. (BGer 5A_131/2015 vom 26.5.2015 E.4, 
vgl. https://bit.ly/2jU2g Jt [22.10.2020])

213  ›Aus heutiger Sicht‹ deshalb, weil zum 
Entstehungszeitpunkt der entsprechenden 
Gesetzesartikel im ZGB (1907, vgl. Seiler 
2017: 25–26) bzw. BGB (1896, vgl. Otte 
2011: 38) die Situation im Bereich privater 
Schriftlichkeit eine ganz andere war; zwar 
gab es bereits erste Schreibmaschinen, dass 
Testamente (zumal solche ohne Beglaubi-
gung durch eine Notarin) getippt werden 
könnten, lag aber sicher nicht innerhalb des 
Vorstellungsraums der Gesetzgeberinnen 

(vgl. dazu schon Breitschmid 1982: 263, 
siehe auch: Meyers 1905–1909: Bd. 6, Sp. 
436–437). 
214  Es handelt sich bei den in diesem Zu-
sammenhang angeführten Zitaten also nicht 
um die wörtliche Wiedergabe der Argumen-
tation (der Beschwerdeführerin oder des 
Bundesgerichts), sondern um die von »Ge-
richtsschreiber Möckli« protokollarisch fest-
gehaltene indirekte Rede. 



Testament und Unterschrift  205

Diese aus sprachwissenschaftlicher Sicht nachvollziehbare Auslegung des 
Wortlauts des Gesetzesartikels liess das Bundesgericht aber nicht gelten: 

Der klare Wortlaut von Art. 505 Abs. 1 ZGB, wonach die eigenhän­
dige letztwillige Verfügung von Anfang bis zu Ende von Hand nie­
derzuschreiben ist, lässt indes keinen entsprechenden Spielraum 
zu […]. Maschinenschrift ist ausgeschlossen […]. »Eigenhändig« und 
»niederschreiben« im Sinn dieser Norm bedeutet nämlich, dass der 
Erblasser das Schreibgerät selber führt und ein Schriftbild entsteht 
[…]. (BGer 5A_131/2015 vom 26.5.2015 E.4, vgl. https://bit.ly/2jU2gJt 
[22.10.2020])

Hier wird sichtlich um klärende Worte gerungen, ohne dass es gelingt, die 
entscheidenden Eigenschaften des gerichtlichen Verständnisses von »eigen­
händig Niedergeschriebenem«, die die Argumentation der Beschwerdefüh­
rerin entkräften könnten, auf den Punkt zu bringen: Auch wenn sie tippt, 
»führt« die Erblasserin »das Schreibgerät« (die Tastatur),215 und ein »Schrift­
bild« entsteht auch beim Schreiben auf der Schreibmaschine oder am Com­
puter. In der Erwägung des Bundesgerichts finden sich aber weiterführende 
Verweise, u. a. auf renommierte Gesetzeskommentare wie den Basler Kom-
mentar (Breitschmid 2015) und den Berner Kommentar (Weimar 2009). Diese 
gehen ausführlicher auf die von der Beschwerdeführerin im Bundesgerichts­
urteil monierte Begrifflichkeit ein und liefern recht elaborierte Definitionen, 
auf die ich noch zurückkommen werde. Auch hier wird aber grundsätzlich 
auf eine explizite Klärung des Verhältnisses der Adjektive »eigenhändig« 
und »handschriftlich« verzichtet und die Lexeme werden oft synonym ver­
wendet (wenn auch nur implizit). So heisst es z. B. im Berner Kommentar zu 
Art. 505 des ZGB: »Der Erblasser muss die Verfügung eigenhändig niederge­
schrieben haben. Die Handschrift besonders eines geübten Schreibers ist ein 
starker Ausdruck der Persönlichkeit« (Weimar 2009). Der Satzanschluss in 
diesem Zitat ist nur dann kohärent, wenn »eigenhändiges Niederschreiben« 
zu »Handschrift« führt. Vielfach wird auch der Gegensatz von »eigenhändig« 

215  Vergleich allerdings die Gegenüber-
stellung von »führen« und »betätigen« in 
Breitschmid 1982: 265.
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und »maschinengeschrieben« betont (z. B. in Prinz von Sachsen Gessaphe 
2015; Bizzarro 2016; Grüninger 2018). Es geht in den Gesetzeskommentaren, 
der juristischen Fachliteratur und in den Gerichtsurteilen also um »Hand­
schriftlichkeit« in einem Verständnis, das sich durchaus mit dem in dieser Un­
tersuchung vertretenen vereinbaren lässt (s. o. Teil II) – auch wenn die Aus­
drücke »handschriftlich« und »Handschrift« nur selten explizit auftauchen. 
Die entsprechenden Abschnitte enthalten neben formalen Erläuterungen 
auch Begründungen für die Formansprüche, und ich werde sie im folgen­
den Kapitel ausführlich zitieren und kommentieren. Auf diese Weise sollen 
(auch) die Funktionen ergründet werden, die das Schreiben mit der Hand im 
deklarativen Akt des Testierens und ganz allgemein im Rechtswesen erfüllt.

14.4  �Handgeschriebenes als Identitätsnachweis beim 
Testieren

Wie das Bundesgericht im oben zitierten Urteil (BGer 5A_131/2015 vom 
26.5.2015) das »eigenhändige Niederschreiben« (in ZGB Art. 505) interpretiert 
hat, bringt Seiler folgendermassen auf den Punkt: »Eigenhändigkeit bedeutet, 
dass der Erblasser die Schrift selbst formt bzw. führt und das Geschriebene 
so seine individuellen Züge trägt« (Seiler 2017: 306). Während das auch vom 
Bundesgericht verwendete Verb »führen« ganz auf das Schreibgerät und das 
Schreiben – auf die Realisierung von Schrift – bezogen ist, betont »formen« 
stärker das Resultat des Schreibens, das Geschriebene als realisierte Form mit 
»individuellen Züge[n]«. Der »individuell geprägte Schriftzug« ist auch in der 
ausführlicheren Umschreibung von Breitschmid (2015) von Bedeutung: 

»Schreiben« bedeutet Setzung wahrnehmbarer, individueller, aber 
für Dritte (zumindest Experten) entzifferbarer Zeichen (meist übliche 
Handschrift des Erblassers, aber auch Schul- bzw. Schönschrift, evtl. 
Stenographie oder fremdsprachliche Schriftzeichen […]) durch Führen 
eines Hilfsmittels (beliebiges Schreibgerät, welches Bewahrung und 
Wahrnehmung der Schriftzeichen ermöglicht […]). Es hat die Hand 
den Erklärungsinhalt nicht bloss mechanisch wiederzugeben (Abzeich-
nen einer Vorlage, Schablone, ebenso i.d.R. Maschinenschrift), son­
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dern mit dem individuell geprägten Schriftzug (welcher für Schriftfach­
kundige auch bei bewusst leserlicher Schrift noch erkennbar bleibt 
[…]). (Breitschmid 2015: 301, Hervorhebungen im Original)

Welche Schrift realisiert wird, ist also nicht entscheidend.216 Auch was das 
Schreiben selbst angeht, ist vieles erlaubt, insbesondere hinsichtlich Schreib­
werkzeug und Schreibfläche bzw. -grund: 

Mit welchem Gerät und auf was für eine Unterlage der Erblasser 
schreibt, ob mit Kugelschreiber, Füllfederhalter oder Bleistift (aus na­
heliegenden Gründen nicht zu empfehlen!) auf Papier, mit Gänsekiel 
und Sepia oder Pinsel und Farbe auf Papyrus oder Pergament oder 
mit einem Griffel auf Schiefer oder Wachstafeln (auch nicht zu emp­
fehlen) oder mit Hammer und Meissel in eine Steinplatte (weniger 
üblich), ist, der Testierwille vorausgesetzt, einerlei. Nicht zugelassen 
ist dagegen der Ab- oder Ausdruck vorgeformter Lettern, sei das nach 
einer Schablone, mit Stempel, den Typen einer mechanischen oder 
elektrischen Schreibmaschine oder aus dem Font eines Computers. 
(Weimar 2009: 544–545)

Die hier elaborierte Unterscheidung zwischen dem Schreiben mit Stiften (im 
weitesten Sinn) und dem Ausdrucken bzw. Abdrücken (bzw. Tippen) erin­
nert an die Gegenüberstellung von Abdruck und Spur (die Sonja Neef kri­
tisch beschreibt)217 und lässt sich unmittelbar an die in dieser Untersuchung 
unternommenen Definitionsversuche von »Handschrift«, »Handschreiben« 
und »Handgeschriebenem« anschliessen (s. o. Teil II). Das Ziel der Differen­
zierung, die Weimar im zitierten Text unternimmt, ist allerdings nicht eine 
definitorische Begriffsbestimmung oder die Analyse kultureller Praktiken. 
Im juristischen Ringen um »eigenhändig« und »handschriftlich« geht es viel­
mehr darum, jene Schreibarten zu erfassen, deren Resultat den gesetzlichen 

216  Vergleiche dazu auch: Weimar 2009: 
542; Grüninger 2018: 1526; Seiler 2017: 
305. Widersprüchliche Angaben finden sich 
zur Gültigkeit von Blindenschrift: Weimar 
(2009: 545) hält ihre Verwendung nicht 
für zulässig, Seiler (2017: 305) hingegen 

schon – interessanterweise unter Rückbezug 
auf Weimar.
217  Vergleiche ausführlich: Neef 2008. 
Sonja Neef (2008: 37–39) ordnete das 
Meisseln in eine Steinplatte allerdings expli-
zit den Abdrücken zu.
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Ansprüchen genügen. Die Form bzw. der Formanspruch ist in der Recht­
sprechung stets funktionsbezogen. Bei der Auslegung und Anwendung der 
in ZGB Art. 505 bzw. BGB § 2247 genannten Formerfordernisse wird ent­
sprechend immer wieder auf eben diese Funktion verwiesen.218 So hält das 
Schweizerische Bundesgericht in einem Urteil aus dem Jahr 1972 fest:

Die eigenhändige Niederschrift wird vom Gesetz vor allem deshalb 
verlangt, weil sich auf Grund eines handgeschriebenen Textes in der 
Regel zuverlässig ermitteln lässt, ob die Verfügung wirklich vom Erb­
lasser stammt, d. h. echt ist, und weil die eigenhändige Niederschrift 
normalerweise Gewähr dafür bietet, dass die Verfügung seinem Wil­
len entspricht. (BGE 98 II 73 E. 3, S. 79, vgl. https://bit.ly/2Kq jWrC 
[22.10.2020]) 

Das Handgeschriebene soll also »vor allem« gewährleisten, dass die Hand­
schreiberin »zuverlässig« ermittelt werden kann: Der von Breitschmid (2015: 
301) geforderte »individuell geprägte Schriftzug«, die von Seiler (2017: 306) 
erwähnten »individuellen Züge« dienen offensichtlich der Identifikation der 
Schreiberin (vgl. auch Grundmann 1987: 450). Erst nach bzw. durch diese 
Identifikation kann festgestellt werden, ob das Testament, wie vom Gesetz 
gefordert, »eigenhändig« verfasst wurde.219 Das ist genau dann der Fall, wenn 
die Schreiberin mit der Person identisch ist, deren Namen unter dem Tes­
tament steht (in Form der Unterschrift, s. u.). Das Schreiben von Hand ist 
also weder dasselbe wie eigenhändiges Schreiben noch ist Handschriftlich­
keit Voraussetzung für eigenhändige Schriftlichkeit; dadurch, dass ein Tes­
tament handschriftlich geschrieben wird, wird verbürgt, dass es eigenhändig 

218  Muscheler begegnet diesem Vorgehen 
allerdings mit Skepsis und hält fest: »Auf 
die Funktion, die der Gesetzgeber im Auge 
hatte, darf bei der Interpretation der Form-
vorschrift nicht umstandslos und nicht ab-
strakt zurückgegriffen werden« (Muscheler 
2014: 29).
219  In eine ähnliche Richtung zielt 
Bizzarros Verständnis von »eigenhändig« 
als: »einerseits vom Erblasser (eigenschrift-
lich), andererseits von Hand (handschrift-

lich)« (Bizzarro 2016: 1481). Er folgt mit 
dieser Differenzierung Peter Breitschmid, 
der schon in seiner Dissertation von 1982 
auf die terminologischen Probleme auf-
merksam gemacht und zwischen »Hand-
schriftlichkeit« und »Eigenschriftlichkeit« 
unterschieden hatte. Er hält fest, dass »Ei-
genhändigkeit […] diese beiden Begriffe [ver-
knüpft]«, ohne allerdings das Verhältnis der 
beiden Teile, ihre Relation, näher zu be-
leuchten (vgl. Breitschmid 1982: 262–264). 
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geschrieben wurde. Das Schreiben mit dem Stift tritt an die Stelle der Zeugin­
nen und/oder entspricht »funktional teilweise der notariellen Beurkundung 
öffentlicher Verfügungen« (Weimar 2009: 543). 

Bezogen auf die weiter oben ausgeführten Überlegungen zum Schreib­
handeln (Kap. 14.1) heisst das: Jene Institution, die den deklarativen Schreib­
akt des Testierens trägt und ermöglicht (der juristische Apparat), besteht in 
der Praxis auf der Authentifizierung der vom Gesetz geforderten Eigenhän­
digkeit durch Handschriftlichkeit. Dadurch wird das Schreiben von Hand zu 
einem konstitutiven Teil der Schreibhandlung, zur Glückensbedingung des 
Schreibaktes des Vererbens.

14.5  �Handgeschriebenes als Mittel zur ›geistigen‹ 
Identifizierung

Die Vorstellung, dass eine Schreiberin anhand des von ihr von Hand Ge­
schriebenen identifiziert werden kann, herrscht in weiten Teilen der Gesell­
schaft und ist unumstritten. Es ist also keine grosse Überraschung, dass auch 
in der Jurisprudenz mit Blick auf Testamente und darüber hinaus auf diese 
Eigenschaft zurückgegriffen wird. Schon eher überraschend ist, dass diese 
Identifikationsfunktion in der Rechtsprechung faktisch fast gar nicht zum 
Zug kommt: »Fälschungen eigenhändiger Testamente oder auch nur ernst­
liche Behauptungen solcher Fälschungen spielen in der Praxis keine Rolle« 
(Otte 2011: 34). Das heisst natürlich nicht, dass Handschriftlichkeit die Funk­
tion des Echtheitsnachweises nicht erfüllt. Man könnte im Gegenteil argu­
mentieren, dass gerade die hohe Hürde, die das Fälschen von Handgeschrie­
benem bietet (zumal für Gelegenheitstäterinnen, vgl. Michel 1996: 1045), vor 
Missbrauch schützt. Dennoch stellt sich die Frage, ob Handschriftlichkeit im 
Zusammenhang mit eigenhändigen Testamenten mehr leistet, als bloss die 
Identifizierung der Testierenden zu ermöglichen. Das weiter oben zitierte 
Bundesgerichtsurteil (BGE 98 II 73 E. 3, S. 79) deutet das im zweiten Teilsatz 
zumindest an: »[…] und weil die eigenhändige Niederschrift normalerweise 
Gewähr dafür bietet, dass die Verfügung seinem Willen [d. h. dem Willen der 
Testierenden] entspricht.« Wie genau Eigenhändigkeit diese »Gewähr bietet«, 
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führt das Bundesgericht nicht aus. Ähnlich klingt es bei Zaczyk, für den mit 
der Analyse von Handgeschriebenem 

eine Identifizierungsweise angesprochen [ist], die man gewiss als eine 
besondere ›geistige‹ Identifizierung des Humanen ansehen darf: Die 
Schrift als materielle Fixierung der Gedanken gerade dieses Schrei­
benden. (Zaczyk 2015: 31) 

Auch Zaczyk bleibt weitere Erläuterungen aber schuldig. Etwas weniger mys­
tisch heisst es bei Bizzarro: »Zum anderen schützt das Erfordernis der Eigen­
händigkeit vor Übereilung. Darüber hinaus unterstreicht eine selbst errich­
tete Testamentsurkunde den Willen, letztwillig zu verfügen« (Bizzarro 2016: 
1481–1482). Mit dem Schutz »vor Übereilung« ist ein Aspekt angesprochen, 
der auf einer ganz anderen Ebene liegt als die Identifikationsfunktion und 
auf den im Zusammenhang mit dem eigenhändigen Testament immer wieder 
verwiesen wird. Konkret ist das so zu verstehen, dass das Schreiben selbst als 
Handlung eine Geistesgegenwart bedingt, die z. B. beim Sprechen nicht ge­
geben ist. Anders als im mündlichen Sprachgebrauch, wo man Dinge ›leicht 
dahinsagen‹ kann, handelt es sich beim Schreiben um einen bewussten Akt. 
Diese Vorstellung ist in der Rechtsprechung im deutschen Sprachraum weit­
gehend unbestritten (vgl. Deutsch 2017: 109). Natürlich könnte man argu­
mentieren, dass der Gegensatz zur Mündlichkeit bei jeder Art des Schreibens 
(auch beim Tippen) gegeben ist.220 Mit Blick auf die Funktionen des Hand­
schreibens ist wichtig, dass die Identifikationsleistung mit der Bewusstseins­
aktivierung zusammenfällt, auf der der Übereilungsschutz aufbaut. Beide 
Funktionen werden gleichzeitig und mit der gleichen Handlung erfüllt. Diese 
Koinzidenz ist nicht nur entscheidend für die Rechtsform des eigenhändigen 
Testaments, auf ihr beruht auch die (immer noch!) einzigartige gesellschaftli­
che Stellung der Unterschrift.

220  So z. B. in Grundmann 1987: 449. 
Röthel (2015: 45) und Prinz von Sachsen 
Gessaphe (2015: 145) betonen hingegen, 
dass der Schutz vor Übereilung durch die Ei-
genhändigkeit in jüngster Zeit, im Zusam-

menhang mit der Verdrängung des Hand-
schreibens aus der Alltagskommunikation, 
besonders wichtig geworden sei.
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14.6  Vom Unterschreiben zur Unterschrift

Während es sich beim eigenhändigen Testament um eine auf‌fällige Spezi­
alform in der Rechtsprechung handelt, ist die ebenfalls eigenhändig und 
handschriftlich zu leistende Unterschrift allgegenwärtig. Dabei verstehe ich 
hier und im Folgenden unter »Unterschrift« ganz allgemein den mit dem 
Stift geschriebenen Namen der Schreiberin; ich verwende die Bezeichnung 
synonym zu Autogramm und Signatur.221 Die im Kompositum enthaltene 
räumliche Positionsbestimmung (Unterschrift) ist in diesem allgemeinen Ver­
ständnis des Wortes nicht weiter von Bedeutung, mit Blick auf Rechtsfragen 
aber durchaus relevant.222 So wird mit Blick auf das Testament festgehalten, 
dass die blosse Selbstbenennung den Ansprüchen an eine Unterschrift nicht 
genüge, zumal z. B. eine Oberschrift die in diesem Zusammenhang relevante 
»Abschlussfunktion« nicht erfülle (vgl. Muscheler 2014: 26, siehe auch: Seiler 
2017: 310–311). 

Unabhängig von ihrer im Wortsinn marginalen Platzierung ist die Un­
terschrift heute ein zentrales Element im Rechtsverkehr und darüber hin­
aus. Dabei werden ihr von der Jurisprudenz neben der Abschlussfunktion die 
(im Zusammenhang mit dem Testament bereits ausgeführten) Funktionen 
der Identifikation und des Übereilungsschutzes (≈ Warnfunktion) zugespro­
chen.223 Zur Identifikation dient das Geschriebene, die Unterschrift: Jene auf 

221  Zum semiotisch komplexen Verhältnis 
von Signatur und Schreiberin vgl. die »Tro-
pik der Autographie« von Kammer (2014), 
siehe auch den Sammelband Sign Here! von 
Neef, Dijck & Ketelaar (2006). – Eigentlich 
müsste in der Nomenklatur dieser Untersu-
chung zwischen »Unterschrift« und, davon 
abgeleitet, »Untergeschriebenem« unterschie-
den werden. Ich verzichte darauf, weil hier 
andere Aspekte im Vordergrund stehen. Es 
soll aber explizit darauf hingewiesen wer-
den, dass das Verhältnis zwischen Schrift 
und Geschriebenem beim Unterschreiben 
besonders spannungsvoll ist: Es wird dabei 
von einer Schrift mit dynamischem Graph
inventar ausgegangen, aber verlangt, dass 

eine bestimmte Graphfolge immer (mög-
lichst) gleich aussieht. Es wäre reizvoll, der 
damit verbundenen Vorstellung von geord-
neter, quasi-statischer Mikrovariation nach-
zugehen.
222  Im 17. und 18. Jahrhundert hatte die 
Platzierung der Unterschrift – ebenso wie 
ihre Grösse – zudem eine sehr spezifische so-
zialsemiotische Bedeutung, vgl. Beetz 1990: 
205. Zum »Raumverhalten auf dem Papier« 
vgl. auch Ehlers 2004. 
223  Vergleiche Muscheler 2014: 26. Von ei-
nigen Autorinnen werden diese Funktionen 
noch differenziert und es werden weitere 
genannt (vgl. Gruhn et al. 2007: 13–17, sie-
he auch: Holzhauer 1973: 205–210). Dinge 
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dem Kreditkartenbeleg kann mit derjenigen auf der Kreditkarte verglichen 
werden (Ausweisfunktion) und da sie einmal geschrieben als Spur die Zeit 
überdauert, kann sie später als Nachweis des Kaufvorgangs dienen (Beweis-
funktion). Für den Übereilungsschutz ist aber nicht das Geschriebene rele­
vant, sondern das Schreiben als bewusste Handlung. In Gesellschaften, in 
denen jeder Mensch nicht nur eine physisch-körperliche Identität besitzt, 
sondern auch eine ›papierene‹, auf- und festgeschriebene Identität (bestehend 
aus Register- und Datenbankeinträgen, Nennungen in Urkunden, einem 
Pass, Ausweispapieren und digitalen ›Profilen‹), kommt der geschriebenen 
Unterschrift mit ihrem Identifizierungspotenzial und der damit verbundenen 
Beweisfunktion eine kaum zu überschätzende Bedeutung zu. Wann immer 
in jüngerer Zeit über das Unterschreiben und die Unterschrift nachgedacht 
wird, steht deshalb dieser Aspekt im Vordergrund.224 

Historisch betrachtet lag der Fokus aber lange auf dem Unterschreiben, 
dem Schreibakt. Man denke nur an das noch im 19. Jahrhundert sehr ver­
breitete Setzen von Kreuzen anstelle einer Unterschrift. Analphabetinnen 
schrieben ihr Kreuz (bzw. ihre Kreuze) »als vertreter wirklicher [!] schrift« 
(DWB 1854–1961: Bd. 11, Sp. 2183) unter ein Dokument und konnten so einen 
deklarativen Schreibakt vollziehen. In Meyers Grossem Konversationslexikon 
heisst es dazu:

Die Sitte, daß des Schreibens Unkundige anstatt ihrer N a m e n s ­
u n t e r s c h r i f t  drei Kreuze zeichnen […], findet sich schon im 
6. Jahrh. und mag sich so erklären, daß das Kreuzeszeichen die Un­
terzeichnenden an die Pflicht der Wahrhaftigkeit erinnern sollte. 
(Meyers 1905–1909: Bd. 6, Sp. 646, Hervorhebung im Original)

Was hier als Erinnerung »an die Pflicht der Wahrhaftigkeit« bezeichnet wird, 
ist eng mit der oben erwähnten Funktion des Übereilungsschutzes verknüpft. 

wie »Inhaltsklarheit« oder »Perpetuierung« 
beziehen sich aber nicht exklusiv auf die ei-
genhandschriftlich anzubringende Unter-
schrift, sondern ganz allgemein auf den An-
spruch der Schriftform.
224  Vergleiche dazu schon die Arbeit von 
Holzhauer (1973), der in seiner historischen 

Betrachtung allerdings auch Einblicke in äl-
tere Praktiken bietet. Um die Unterschrift im 
Kontext elektronischer Signaturen geht es 
u. a. in: Sanner 2001; VOI 2004; Schlauri, 
Jörg & Arter 2005; Gruhn et al. 2007.
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Das Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm sieht in der Praktik, die 
(Unter-)Schrift durch Kreuze zu ersetzen, einen »nachklang des alten hand­
gemahls« (DWB 1854–1961: Bd. 11, Sp. 2183 [Stichwort: »Kreuz«, Erklärung 
6, c)]), womit ganz konkret auf das Anbringen eines persönlichen Zeichens, 
eben eines Handzeichens verwiesen wird.225 Gleichzeitig stellt das DWB da­
mit aber auch eine Verbindung zu einer »feierliche[n] Rede, Gerichtsverhand­
lung« her (zumindest etymologisch, vgl. ahd. »mahal«, »mal«; DRW 1914–: 
Bd. V, Sp. 58); das Unterzeichnen mit drei Kreuzen schliesst unmittelbar an 
mündliche Formen und damit (deklarative) Sprechakte im Sinne Searles an 
(s. o. Kap. 14.1). 

Das ist wenig überraschend: In einer Gesellschaft von Analphabetinnen, 
in der Übereinkünfte zwangsläufig meist mündlich geschlossen werden, steht 
der Moment des Vertragsabschlusses im Zentrum der Aufmerksamkeit – auch 
in Ausnahmefällen, in denen doch einmal ein Vertrag schriftlich eingegangen 
wird. Entsprechend ging es bis weit ins 19. Jahrhundert nicht (primär) um die 
Unterschrift bzw. das Handzeichen als Beweismittel, sondern um das Unter­
schreiben als Akt.226 Besonders augenfällig wird diese Bedeutung des eigen­
händigen Unterzeichnens in der Praktik karolingischer Könige, Urkunden, 
die in ihrem Namen ausgestellt wurden, durch blosses Berühren abzusegnen 
(vgl. Holzhauer 1973: 132–133). Für das Zustandekommen der rechtlichen Re­
alität ist hier alleine der Moment der Handlung wichtig, die Spur der Hand­
lung ist irrelevant.227 Das gilt natürlich nicht im selben Masse für die drei 

225  Ein handgemahl repräsentierte im Mit-
telalter »das grundstück, von welchem ein 
schöffenbar freier sein handzeichen als 
hauszeichen« führte (Lexer 1872–1878: Bd. 
1, Sp. 1173, ausführlich auch in: BMZ 1854–
1866: Bd. II/1, Sp. 25a). Für historische 
Überlegungen im Zusammenhang mit Per-
sonenzeichen vgl. Groebner 2004.
226  Das dürfte auch für das eigenhändige 
Testament gelten, zumal es bereits im 5. Jh. 
im Römischen Recht auftaucht (vgl. Beutgen 
1992).
227  Überraschenderweise gibt es auch heu-
te noch Praktiken, in denen der Akt des Un-
terschreibens hochgradig relevant, die Un-
terschrift selbst aber weitgehend unwichtig 

ist bzw. zu sein scheint. Bei der Auslieferung 
oder beim Abholen eines (unterschriften-
pflichtigen!) Pakets muss häufig mit einem 
Stift (oder gar der Fingerspitze) auf dem 
Bildschirm eines elektronischen Geräts un-
terschrieben werden. Der ungewohnte Stift, 
die Materialität des Schreibuntergrunds und 
nicht selten auch die Schreibumstände (ste-
hend, Postbotin in Eile etc.) führen dabei zu 
Geschriebenem, das mit der ›eigentlichen‹, 
unter ›normalen‹ Umständen auf Papier re-
alisierten Unterschrift nicht viel gemein-
sam hat. Die Post und andere Logistikunter-
nehmen nehmen die starken Abweichungen 
im Aussehen der Unterschriften aber offen-
sichtlich in Kauf – wichtig ist nur, dass je-
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Kreuze von Schreibunkundigen, zumal diese sich, wie gesagt, bis in die Zeit 
der industriellen Revolution in vielen Dokumenten finden. Der Anteil der 
Analphabetinnen hatte bis zum Ende dieser Zeitspanne deutlich abgenom­
men und Schriftlichkeit war selbstverständlicher geworden.228 

Vor allem aber kam es im Verlauf des 18. und dann umfassend im 19. Jahr­
hundert zu einer »Anthropologisierung des Schreibens« (Kammer 2009: 39), 
in deren Rahmen sich die Vorstellung etablierte, Handgeschriebenes könne 
als Ausdruck einer Person gelesen und dieser unmittelbar zugeordnet wer­
den.229 Es kann als Zeichen für das aufkommende Bewusstsein dieser Re­
lation gelesen werden, dass sich die »Kreuzerln«, »X-erln« und »Nockerln« 
verschiedener Analphabetinnen aus dem 19. Jahrhundert in Strichführung, 
Anordnung etc. deutlich unterscheiden und »keineswegs willkürlich gesetzt« 
oder »unbeholfen« wirken, sondern »zuweilen im Schriftzug Sicherheit und 
Selbstbewusstsein« vermitteln (Staudacher 2003: 323): Auch Schreibunkundi­
ge hatten eine Handschrift. Die Aufwertung des Geschriebenen als Ausdruck 
und Zeichen der Schreiberin kulminiert an der Schwelle zum 20. Jahrhun­
dert zum einen in der Graphologie, die aus dem Geschriebenen den Charakter 
extrahieren zu können glaubt, zum anderen in der forensischen Handschrif­
tenuntersuchung, die sich ganz in den Dienst des Rechtsstaates stellt (vgl. 
Kammer 2014). Die Beweisfunktion der Unterschrift gewinnt an Bedeutung, 
der Akt des Schreibens tritt in den Hintergrund. Zwar sehen sowohl das Bür-
gerliche Gesetzbuch (BGB, § 126) in Deutschland als auch das Schweizerische 
Obligationenrecht (OR, Art. 15d) das Anbringen eines »Handzeichens« als Er­
satz für die Unterschrift auch heute noch vor, dieses muss, um Rechtsgültig­
keit zu erlangen, aber beglaubigt sein. Es ist nicht zuletzt dieser Relevanzver­
schiebung vom Schreibakt zum Beweis geschuldet, dass »juristische Laien« 
heute vielfach einen »generellen Vorrang der Schriftlichkeit« im modernen 
Privatrecht vermuten (Deutsch 2017: 108), obwohl sowohl das BGB als auch 
das ZGB und das OR dem Grundsatz der Formfreiheit folgen. Rechtlich gese­
hen, können in den allermeisten Fällen die Vertragspartnerinnen selbst wäh­

mand das Paket entgegengenommen und 
unterschrieben hat. 
228  Für die Entwicklung in der Schweiz 
vgl. Grunder 2015.

229  Zum komplexen semiotischen Verhält-
nis zwischen Signatur und Person vgl. den 
in verschiedener Hinsicht sehr aufschluss-
reichen Aufsatz Signatur des Individuellen 
von Stephan Kammer (2014).
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len, ob sie die Übereinkunft z. B. schriftlich oder mündlich, face-to-face oder 
telefonisch, durch Handschlag oder Unterschrift treffen. Bei mündlichen 
Vereinbarungen fehlt aber die beweisende Spur, die heute oft als Kern jedes 
Vertrages wahrgenommen wird.

14.7  �Von der Unterschrift zur elektronischen Signatur 
(Exkurs)

Einige Facetten der gesellschaftlichen Vorstellung vom Schreiben mit der 
Hand und insbesondere vom Unterschreiben mit der Hand werden im Zusam­
menhang mit der Einführung »elektronischer Signaturen« besonders deutlich. 
Da schon am Ende des 20. Jahrhunderts viele Geschäfte online abgewickelt 
wurden, stellte und stellt sich die Frage, wie im Internet für Vertrags- und 
Rechtssicherheit gesorgt werden kann. Was auf den ersten Blick aussieht wie 
ein rein technisches Problem, birgt nicht nur Zündstoff für die Jurisprudenz, 
sondern ist direkt verknüpft mit Konzepten von Identität, Raum und Zeit. 

Diese drei Grössen sind heute für das Eingehen von Verträgen höchst 
relevant: Beide Parteien müssen wissen, wer das Gegenüber ist, und davon 
ausgehen können, dass diese Identität stabil ist; dafür sorgt der Staat, indem 
er die Namen seiner Staatsbürgerinnen schon bei der Geburt fixiert, mit ih­
rem Körper verknüpft und diese Verknüpfung durch Ausweispapiere, Regis­
tereinträge und Ähnliches garantiert.230 Darüber hinaus sorgen die Staaten 
dafür, dass rechtliche Ansprüche geltend gemacht und durchgesetzt werden 
können, so dass der Ort, an dem ein Vertrag eingegangen wird (und damit 
die Gerichtsbarkeit, der er unterliegt), wichtig ist. Gleichzeitig wird darauf 
verwiesen, dass die Vertragspartnerin an einem bestimmten Ort anwesend 
war – und zwar im Moment des deklarativen Sprech- bzw. Schreibaktes. Ab­
gesehen davon, dass das Festschreiben dieses Moments für die nachträgliche 
Verifizierung und Plausibilisierung rechtlicher Vorgänge relevant sein kann, 

230  Vergleiche dazu den sehr lesenswerten 
Aufsatz Write me down, make me real des Me-
dienwissenschaftlers Christoph Engemann 
(2013).
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ist dadurch auch nochmals die Relevanz der Handlung selbst hervorgehoben. 
Die Kombination von Identität, Zeit und Ort ist über rechtliche Fragen hinaus 
ein Kernkonzept unserer Kultur und Wahrnehmung: Ein bestimmter Mensch 
ist zu einer bestimmten Zeit immer an einem bestimmten Ort.231 

Das Problem ist nun, dass alle drei relevanten Dimensionen im Rahmen 
von computer- bzw. internetbasierten gesellschaftlichen Praktiken fehlen 
bzw. instabil sind. Wir sprechen zwar vom »digitalen Raum« und von »digi­
talen Identitäten« und ›Zeitstempel‹ suggerieren, dass sich die physikalische 
Zeit unmittelbar in den digitalen Daten wiederfindet. All das sind aber Me­
taphern, die es uns ermöglichen, uns abstrakte Dinge wie Algorithmen, Bits 
und »Datenströme« (selbst schon wieder eine Metapher) vorzustellen – ähn­
lich dem »Ordner«, in den wir unsere »Dokumente« am Computer »ablegen«. 
Fakt ist: Das Internet hat keinen Ort und es gibt darin keine Körper, an die 
wir Namen und also Identitäten heften könnten. 

14.7.1  �Authentifizierung durch Wissen: Das Klopfzeichen im 
Internet

Um dieses Problem zu lösen, wird heute auf »elektronische Signaturen«232 
gesetzt, die wiederum in der Regel auf vorgängiger »Authentifizierung« beru­
hen.233 Das heisst, dass die Identität der beteiligten Personen vor der relevan­
ten Handlung (zum Beispiel dem Vertragsabschluss, der Finanztransaktion 

231  Das spiegelt sich auch in der Lexik, in-
sofern sich alle deiktischen Ausdrücke (wie 
»ich«, »hier«, »morgen« etc.) auf eine die-
ser Dimensionen beziehen lassen (vgl. per-
sonale, temporale und lokale Deixis). Den 
Nullpunkt des sich in diese drei Dimensio-
nen aufspannenden Koordinatennetzes bil-
det die »Origo« (vgl. Bühler 1999 [1934]: 
102–120). 
232  Die sogenannte »qualifizierte elek
tronische Signatur«, die komplexen tech-
nischen Ansprüchen genügen muss, hat 
heute sowohl in der Schweiz als auch in 
der EU weitgehend die gleiche Rechtswir-
kung wie die handschriftliche Unterschrift 

(vgl. EU-Verordnung 910/2014 Art. 25; 
https://bit.ly/2sOQ7d2 [22.10.2020] und 
OR Art. 14, §2bis; https://bit.ly/2Fqq6Kh 
[22.10.2020]). 
233  Der Ausdruck »Authentifizierung« 
(bzw. »authentifizieren«) hat zwar grie-
chische und lateinische Wurzeln (griech. 
authentikós ›echt‹, und lat. facere ›machen‹), 
scheint aber eine Neuschöpfung im Zusam-
menhang mit dem hier beschriebenen Prob-
lem zu sein. Er taucht erst ganz am Ende des 
20. Jahrhunderts auf, erlebt seither aber eine 
beeindruckende Karriere (bzgl. Frequenz, 
vgl. https://bit.ly/38NZhe3 [22.10.2020]).
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etc.) verifiziert wird. Ganz grundsätzlich ist die einfachste Möglichkeit der 
Authentifizierung die Vereinbarung geheimer Zeichen, wie den aus Spielfil­
men bekannten Klopfzeichen: Klopft eine Person im richtigen Rhythmus und 
die korrekte Anzahl Schläge an die Türe, ist ihre Identität bestätigt und sie 
erhält Einlass. Möglicherweise wird darüber hinaus noch ein Schlüssel ver­
langt, die Authentifizierung basiert aber wesentlich auf dem Wissen der Per­
son. Das internetspezifische Äquivalent zum Klopfzeichen ist das Passwort 
bzw. der Geheimcode: Mit ihm bestätigt eine Person ihre Identität und loggt 
sich bei Plattformen, Shops und Banken ein. Selbstverständlich sind diese 
Prozesse inzwischen meistens sehr viel komplexer als Klopfzeichen und ver­
langen oft nicht nur mehrere Passwörter, sondern darüber hinaus den Besitz 
eines Dokuments (z. B. eine Liste mit indizierten Transaktionsnummern), ei­
ner Bankkarte oder eines Mobiltelefons mit einer bestimmten SIM-Karte (an 
die während der Transaktion Informationen gesendet werden). Unabhängig 
davon, wie ausgeklügelt das entsprechende System ist, bleiben zwei wesent­
liche Aspekte unverändert: Erstens findet die Identifizierung vor der eigentli­
chen (Vertrags-)Handlung statt und zweitens ist sie losgelöst vom Körper der 
zu identifizierenden Person. Bei allen Vorsichtsmassnahmen lässt sich nicht 
mit Sicherheit sagen, wessen Hände das Passwort eingetippt und das Mobilte­
lefon gehalten haben. Besitz und Wissen können gestohlen werden – und ehe 
man sich versieht, gewährt man aufgrund des richtigen Klopfzeichens der 
Falschen den Zutritt (auch das kennt man aus Spielfilmen). Auf die staatliche 
Identifikation von Internetuserinnen gemünzt schreibt Engemann treffend: 

Die Lücke zwischen Schrift und Körper […] ist im Internet für den 
Staat noch unüberbrückbar. Anhand der Verbindungsdaten können 
lediglich die IP-Nummern der Computer, an denen geschrieben wur­
de, identifiziert werden. Es kann jedoch nicht rechtsgültig nachgewie­
sen werden, wessen Hände Autoren dieser Schrifthandlungen waren. 
(Engemann 2013: 212)

Weder die Vertragspartnerin noch der Rechtsstaat kann wissen, ob die Tip­
pende und Klickende ist, wer sie vorgibt zu sein. Zumindest nicht, solange 
nicht sogenannte »biometrische Merkmale« hinzugezogen werden. 
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14.7.2  Der Körper im Netz: Biometrische Merkmale

Die Biometrie ist ein »Verfahren zur (Wieder-)Erkennung von Menschen«, 
das auf der Annahme beruht, 

dass alle menschlichen Körper über biologische Merkmale verfügen, 
die sie einerseits mit allen anderen Körpern teilen, die jedoch anderer­
seits in ihrer Ausprägung einzigartig sind. (Wichum 2017: 7) 

Lange Zeit war das Gesichtsbild das wichtigste biometrische Merkmal, so 
dass es bzw. ein Abbild davon sich als zentrales Element auf Steckbriefen 
und Ausweisen fand und findet – allenfalls in Kombination mit weiteren Kör­
pereigenschaften wie Grösse, Gewicht etc. (vgl. zur »Identifikationsgeschich­
te«: Groebner 2004).234 Prototypisch für die Identifizierung im Rahmen der 
Strafverfolgung ist zweifellos der Fingerabdruck, für dessen Ermittlung bzw. 
Vergleich schon am Ende des 19. Jahrhunderts ein eigenes erkennungsdienst­
liches Verfahren entwickelt wurde (die Daktyloskopie, vgl. Seidel 2015) und 
der seit der Einführung des Fingerabdruckscanners auf vielen Smartphones 
für breite Gesellschaftsschichten alltägliches Authentifizierungsmerkmal ge­
worden ist. Ähnliches gilt für das menschliche Auge, genauer: die Iris. 

Um diese Merkmale für die Identifizierung im Internet nutzbar zu ma­
chen, werden die Papillarlinien auf den Fingerkuppen, die Muster auf der 
Regenbogenhaut des Auges oder die Textureigenschaften des Gesichts mög­
lichst exakt vermessen und als Daten gespeichert. Will sich jemand mit einem 
biometrischen Merkmal authentifizieren, wird es erneut vermessen und mit 
den gespeicherten Werten verglichen. So kann der Körper bzw. können be­
stimmte Eigenschaften davon digitalisiert und gespeichert werden, so dass 
sich die Lücke zwischen Daten und Person – vermeintlich – schliesst.

Aus philosophischer und anthropologischer Perspektive ist eine solche 
›Digitalisierung‹ von Personen bzw. Identitäten sicher nicht folgenlos und 
man kann sich mit dem Rechtswissenschaftler Rainer Zaczyk fragen, 

234  Gerade im Zusammenhang mit der 
Identifikation im Internet kommt dem Ge-
sichtsbild unter dem Schlagwort »Face Re-
cognition« heute grosse Bedeutung zu (vgl. 

Wichum 2017: 99–144). Auch zum Entsper-
ren von Smartphones wird das Gesichtsbild 
heute eingesetzt (vgl. Trojahn 2016: 27).
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ob das überhaupt noch humane Identität ist, oder ob hier nicht eine 
Verdinglichung, ja eine Mathematisierung der Person vorliegt, durch 
die in Wahrheit Identität in einem substantiellen Sinn aufgelöst wird. 
Der Mensch, wir alle, nur eine Kompilation aus Nullen und Einsen, 
dazu ein paar Buchstaben aus der DNA, aber auch sie letztlich nichts 
anderes als Nullen und Einsen, alles bunt anschaulich gemacht auf 
einem zweidimensionalen Bildschirm? (Zaczyk 2015: 32)

Ganz unabhängig von dieser (kulturpessimistisch bunt anschaulich gemach­
ten) Einschätzung sind mit dem Erfassen von Körpermerkmalen zur Identifi­
zierung zwei grundsätzliche Probleme vorprogrammiert (im Wortsinn): 
–	 Einerseits sind Menschen nicht zeitlos. Ihre Körpermerkmale verändern 

sich durch äussere Einflüsse oder den Alterungsprozess, so dass die physi­
sche Person und ihre digitale Annotation auseinanderdriften. Auch kann 
die Messung (bei der ersten Erfassung oder im Authentifizierungsprozess) 
ungenau oder fehlerhaft sein, so dass identische Merkmale nicht als sol­
che erkannt werden.235 Schliesslich kann der als Datensatz gespeicherte 
Körper gestohlen, verändert, umgeschrieben werden. In all diesen Fäl­
len stimmen die gespeicherten und die körperlichen Eigenschaften nicht 
überein, eine Person ist nicht sie selbst und hat im schlimmsten Fall den 
Zugriff auf ihre Identität verloren.

–	 Andererseits handelt es sich bei Gesichtsbild, Fingerabdruck und Iris-Mus­
ter um passive biometrische Merkmale.236 Dadurch, dass sie ›einfach da‹ 
und nicht an irgendeine bewusste Handlung geknüpft sind, »könnten 
sie jederzeit, teilweise unbemerkt, aufgenommen werden« (Gruhn et al. 
2007: 21). Ist ein Merkmal erfasst und in sein digitales Datenäquivalent 
umgerechnet, besitzt die Diebin quasi den Körper der Bestohlenen und 
damit ihre Identität: »Passive Merkmale sind daher zur Bestätigung von 
Willenserklärungen eher ungeeignet« (Gruhn et al. 2007: 21).

235  Besonders deutlich wird dieses Pro-
blem im Zusammenhang mit der massen-
haften Verbreitung von Technologien zur 
Erfassung und zum Vergleich von biome-
trischen Merkmalen, wie ein Blick in In-
ternetforen zu dem Thema zeigt (vgl. z. B. 

https://bit.ly/2kXAMmV [22.10.2020] und 
https://bit.ly/37mxqAK [17.12.2020]).
236  Vergleiche die Gegenüberstellung pas-
siver und aktiver biometrischer Merkmale in 
Trojahn 2016: 26.
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Genau hier kann der Bogen zur Handschrift bzw. der Unterschrift geschlagen 
werden. Das Problem ist ja nicht neu, dass die körpergebundene, mensch­
liche Identität und ihre staatlich festgehaltene Repräsentation (und sei dies 
›nur‹ der Name, vgl. Engemann 2013) lediglich lose verknüpft sind. Früher 
klaffte »die Lücke zwischen Papier und Person« (Groebner 2004: 162), heu­
te zwischen Person und Halbleiterspeicher. Die historisch etablierte und ge­
sellschaftlich akzeptierte Antwort auf dieses Problem ist die Unterschrift. Ihr 
bzw. Handgeschriebenem allgemein wird der Status eines aktiven biometri­
schen Merkmals zugeschrieben: Beim Unterschreiben, »[schreibt] der Körper 
seine Identität selbst […]« (Wichum 2017: 21; vgl. auch Gruhn et al. 2007: 21). 
Weitere als aktiv-biometrisch eingestufte Merkmale sind die Stimme bzw. das 
Sprechen, die Mimik und der Gang eines Menschen; in ihnen allen fallen 
Authentifizierung und Handlung zusammen. Nur mit der Stimme und dem 
Handschreiben können in unserer Gesellschaft deklarative Akte vollzogen 
werden.237 Nur das Handschreiben hinterlässt dabei eine mit menschlichen 
Sinnen wahrnehmbare, dauerhafte Spur (die dann als Beweismittel zu Rate 
gezogen werden kann). Sie liefert damit eine (offenbar einzigartige) Brücke 
zwischen Papier oder Datenbank auf der einen und der physisch-handelnden 
Person auf der anderen Seite.238

In der Textsorte Testament und in der Praktik des Unterschreibens spiegeln 
sich, wie in diesem Kapitel gezeigt, die gesellschaftliche und kulturelle Wahr­
nehmung und Bedeutung von Handschriftlichkeit. Durch ihre enge Verzah­
nung mit dem Rechtsstaat hat das, was Handschreiben ist und sein kann, in 
diesen Bereichen handfeste gesellschaftliche und soziale Auswirkungen (wes­
halb ich den Überlegungen in diesem Zusammenhang viel Raum gegeben 
habe). Die Textsorte bzw. kulturelle Praktik, die im nächsten Kapitel unter­
sucht wird, die Skizze, ist ebenso eng mit grundsätzlichen anthropologischen 
Fragen verknüpft, institutionell aber kaum von Bedeutung.

237  Es ist allerdings durchaus denkbar bzw. 
sogar wahrscheinlich, dass wirklichkeits-
verändernde, kommunikative Handlungen 
(Verträge im weitesten Sinne) in anderen, 
nicht schriftbasierten Gesellschaften auch 
durch (rituelle) Bewegungsabläufe vollzo-
gen werden (z. B. Tänze oder ähnliches).

238  Inwiefern diese Brücke juristisch 
jüngst zu bröckeln beginnt, zeigt Röthel im 
Hinblick auf das eigenhändige Testament 
(vgl. Röthel 2015: 44–47).
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15  Diagrammatische Skizzen

Im Gegensatz zu der im letzten Kapitel untersuchten Textsorte Testament, 
deren Grenzen von Staates wegen relativ klar definiert sind, ist die Textsorte 
Skizze, auf die ich im Folgenden eingehen möchte, schwer zu fassen und 
kaum eindeutig von benachbarten Sorten wie »Notiz« oder »Konzept« abzu­
grenzen. Obwohl das Lexem »Skizze« im öffentlichen Diskurs zum Schrei­
ben mit dem Stift vergleichsweise selten auftaucht, handelt es sich bei den da­
mit bezeichneten Texten und vor allem bei den dahinterstehenden (Schreib-)
Praktiken um Prototypen moderner Handschriftlichkeit. Das gilt, wie ich in 
diesem Kapitel zeigen werde, insbesondere für eine spezifische Ausformung 
dieses Texttyps: für die diagrammatische Skizze.

15.1  Typische Eigenschaften der Textsorte Skizze

Der im 17. Jahrhundert aus dem Italienischen (schizzo ›Spritzer‹) entlehnte 
Ausdruck »Skizze« wurde, wie in Zedlers Universal-Lexicon nachzulesen ist, 
ursprünglich in der Malerei verwendet: »Skitze […] nennen die Mahler den 
ersten Entwurff ihrer Gemaehlde, oder ihrer Gedancken mit blosser Feder, 
Kreiden, oder Pinsel-Strichen, wornach sie es hernach ausarbeiten« (Zedler 
1732–1754, Bd. 39, Sp. 12). Gemäss DWB wurde die Bezeichnung aber »schon 
früh auf die darstellung durch worte« übertragen (DWB 1854–1961: Bd. 16, 
Sp. 1309). Die Eigenschaften, die die Skizze noch heute (bzw. insbesondere 
heute) für das Schreiben von Hand prädestinieren, sind aber bereits im von 
Zedler beschriebenen Gebrauch angelegt: Skizzen sind Entwürfe,239 sie wer­
den schnell gemacht, quasi hingeworfen, unfertig und vorläufig, wodurch sie 
sowohl mit dem Geschwindigkeits- als auch mit dem Vorläufigkeitstopos im 
medialen Diskurs über Handschriftlichkeit korrespondieren (s. o. Kap. 10.3.4 
und 10.4.1). Wenn das Duden Fremdwörterbuch (2015: 991) heute unter einer 

239  Die beiden Ausdrücke werden syno-
nym verwendet; siehe Duden Synonymwör-
terbuch 2019: 811, vgl. auch DWB 1854–
1961: Bd. 16, Sp. 1309.
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»Skizze« (und nicht etwa unter »Skizzieren«) »das Festhalten eines Eindrucks 
od. einer Idee in einer vorläufigen Form« versteht, werden damit, wie Bahmer 
zu Recht festhält, »das Moment des Spontanen und der Aspekt der Tätigkeit 
betont« (vgl. Bahmer 2012: 1224). Bei der Skizze ist das Schreiben wichtiger 
als das Geschriebene.

Für die folgenden Überlegungen ist zentral, um welche Art des Schrei­
bens, d. h. um was für eine »spontane Tätigkeit« es sich beim Skizzieren han­
delt. Dabei ist zuerst festzuhalten, dass Skizzen nicht mehr nur in der Malerei 
und der Literaturwissenschaft von Bedeutung sind,240 sondern auch eine sehr 
verbreitete Alltagstextsorte bilden. Rolf (1993) rechnet sie in seiner Klassifi­
zierung von Gebrauchstextsorten zu den »registrierenden Textsorten«, einer 
Untergruppe der darstellenden, assertiven Texte. In seiner Taxonomie dienen 
Skizzen vor allem dazu, »ein Bild, eine Vorstellung von dem thematisierten 
Gegenstand zu vermitteln« (Rolf 1993: 188), wodurch stärker als bei den oben 
zitierten Definitionen und Umschreibungen das Geschriebene in den Vorder­
grund rückt (in seiner darstellenden Kraft). Richtig ist sicherlich, dass es beim 
Skizzieren in irgendeiner Form um Information oder Wissen geht, damit also 
weder primär Beziehungsarbeit verrichtet wird (wie bei Kondolenzkarten, 
s. o. Kap. 13.2), noch deklarative Akte vollzogen werden (wie beim Testament 
und der Unterschrift, s. o. Kap. 14). Das geschriebene Resultat, die Spur des 
Schreibens, ist dabei aber offensichtlich nur ein Nebenprodukt. Im Fokus 
steht der Prozess, das »Festhalten eines Eindrucks od. einer Idee«, wie die 
Dudenredaktion schreibt bzw. eines »Gedanckens« wie es bei Zedler heisst 
(s. o.). 

Gemäss dem Wissenschaftshistoriker Christoph Hoffmann ist »das Skiz­
zieren […] ›Mittel eines Wissens im Entwurf‹« (Tagesspiegel, 4.8.2012). Das 
Anfertigen von Skizzen sei eine Form des »Schreibens und Zeichnens von 
Hand«, die als »epistemisches Verfahren« aufzufassen sei. Skizzieren ist dem­
nach kein Festhalten vorgängig bereits vorhandener Informationen (wie es 
bei Rolf den Eindruck macht, s. o.), sondern eine Handlung, innerhalb derer 
und durch die Erkenntnisse erst entstehen; das Schreiben mit der Hand hat 
»im Akt der Aufzeichnung an der Entfaltung von Gegenständen des Wissens« 

240  Siehe für die Bedeutung in der Kunst 
Günther 2010, für jene in der Literaturwis-
senschaft Baßler 2003. 
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teil (Hoffmann 2008b: 7). In dieser Betrachtungsweise, die im Rahmen der 
Reihe Wissen im Entwurf von Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Be­
reichen ausgearbeitet wurde,241 ist weder die Geschwindigkeit noch die Vor­
läufigkeit des Skizzierens das zentrale Element (obwohl sie natürlich eine 
Rolle spielen). Es ist die Verbindung von Handschreiben und Denken, die 
hier anklingt und die seit einigen Jahren auch im medialen Diskurs dominan­
ter wird (s. o. Kap. 10.3.3). 

Im Diskurs wird allerdings in der Regel nicht die Emergenz von Wissen 
beim Handschreiben thematisiert, sondern es wird auf die Vorstellung ver­
wiesen, dass Menschen einen Teil ihres (bereits erworbenen) Wissens bzw. 
ihrer Kompetenzen nicht »im Kopf«, sondern »im Körper« haben. Hand­
schreiben wird konzipiert als Körperwissen (vgl. dazu allgemein Kogge 2016). 
Insbesondere wenn besagtes Wissen eng mit Handlungen – bzw. genauer: Be­
wegungen – verknüpft ist, deckt sich diese theoretische Konzeption mit unse­
ren Alltagserfahrungen: Wesentliche Aspekte des Wissens darüber, wie man 
z. B. fahrrad-, auto- oder skifährt, lassen sich nicht theoretisch aus Büchern 
lernen oder als gedankliche Konstrukte fassen. Auch das Zehnfingersystem 
an der Tastatur und die Bewegungen, die mit dem Stift zu vollziehen sind, 
um Handschrift zu realisieren, haben jene, die die entsprechende Technik 
beherrschen, nicht im Kopf, sondern ›in den Händen‹. Die Tatsache, dass das 
zugehörige Wissen unterhalb der Bewusstseinsschwelle liegt, macht einerseits 
seinen sicht- und/oder messbaren Ausdruck (die jeweilige Körperbewegung) 
zu einem Kandidaten für ein biometrisches Merkmal (s. o. Kap. 14.7.2) und 
befeuert andererseits Theorien und Spekulationen über den Zusammenhang 
von Körperwissen und bewusstem Denken. Mit Blick auf Handschriftlich­
keit kumulieren diese Theorien einerseits in der Graphologie, andererseits in 
der Vorstellung, die Handschrift sei »ein direkter Draht ins Gehirn« (Süddeut-
sche Zeitung, 12.4.2008, s. o. Kap. 10.3.3). Dazu passt auch die Auf‌fassung des 
»Wissens im Entwurf«; Erkennen und Denken erscheinen als Co-Produk­
te von Hand und Hirn, die beide unmittelbar miteinander verbunden sind. 
Sichtbarer Ausdruck dieser Kooperation sind Skizzen, deren Inhalte in den 
meisten Fällen nicht strikt linear organisiert sind, sondern diagrammatisch. 

241  Vergleiche die vier Bände der Reihe: 
Daten sichern (Hoffmann 2008a), Spuren er-
zeugen (Wittmann 2009), Notieren, Skizzie-

ren (Krauthausen & Omar 2010) und Welten 
schaffen (Voorhoeve 2011).
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15.2  Die Diagrammatik in der Skizze

Als »Skizze« gilt Geschriebenes, das schnell realisiert wurde und Informatio­
nen oder Wissen nur vorläufig darstellt bzw. diese/s erst im Prozess der Reali­
sation hervorbringt. Diese Eigenschaften prädestinieren die Textsorte Skizze 
dafür, mit der Hand geschrieben zu werden. Es gibt aber noch einen weiteren 
– wie ich zeigen werde: entscheidenden – Grund, um beim Skizzieren zum 
Stift zu greifen. Er kommt nicht bei jeder Skizze gleichermassen zum Zug, 
weshalb ich die Grenzen der Textsorte, die in diesem Kapitel zur Disposition 
steht, noch etwas enger fassen möchte. 

15.2.1  Nicht-lineare Ordnungsstrukturen

Viele Skizzen sind rein linear organisiert. Das heisst, sie bestehen aus Gra­
phen, die der Zeile folgen und z. B. von links nach rechts und von oben nach 
unten geschrieben und gelesen werden (mit kulturabhängiger Variation). Die­
se Linearität ist unabhängig davon, ob Schrift in medialen Gefügen mit oder 
ohne Stift realisiert wird; Handgeschriebenes ist prinzipiell nicht weniger 
linear als Gedrucktes organisiert (auch wenn die Graphe vielleicht weniger 
exakt auf einer Linie liegen). Gerade in der Skizze als Gebrauchstextsorte 
finden sich aber oft Elemente, die mit dieser Linearität brechen, wie ich im 
Folgenden an zwei Beispielen kurz erläutern möchte.

Die in Abb. 32 dargestellte Skizze242 ist von ihrer grundsätzlichen Anlage 
her linear aufgebaut; auf dem verwendeten Papier sind bereits dünne Linien 
vorgedruckt und die Schreiberin hält sich auf den ersten Blick weitgehend an 

242  An diesem Beispiel zeigt sich deutlich, 
wie schwer die Abgrenzung der in diesem 
Kapitel thematisierten Textexemplare ge-
genüber anderen Textsorten wie »Notiz«, 
vielleicht auch »Memo«, »(privates) Proto-
koll« etc. ist – zweifellos gibt es hier eine 
grosse Schnittmenge. Bezeichnung und Ab-
grenzung der Textsorte sind im Rahmen 
der hier vollzogenen Argumentation aber 
kaum von Bedeutung; die dahinterstehen-

den Praktiken sind weitgehend dieselben 
(obwohl sich die kommunikativen Kontex-
te z. T. stark unterscheiden), genauso wie 
der zentrale Grund für die Verwendung ei-
nes oder mehrerer Stifte(s).
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Abb. 32: Skizze mit nicht-linear organisierten Elementen (Original im A5-Format)
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diese Vorstrukturierung.243 Allerdings fällt sofort die Einrückung nach rechts 
auf (genau wie natürlich Titel und Untertitel, die zusätzlich zu ihrer Positi­
on durch Unterstreichung markiert sind). Unter der hängenden ersten Zeile 
(Ralf ) bleibt die Fläche weitgehend leer. Aus rein platzökonomischer Sicht ist 
diese Gestaltung des Geschriebenen unsinnig, die Einrückung trägt also zwei­
fellos eine Bedeutung (z. B. jene, dass alles, was in besagtem Abschnitt folgt, 
irgendwie Ralf zugeordnet ist). Bei näherer Betrachtung fallen die Trennlinie 
unterhalb der waagrechten Blattmitte, die insgesamt sieben Pfeile, die Umrah­
mung einer Zahlenfolge (die wir sofort als Datum erkennen; 18./19.8.) und 
diverse kleiner Einrückungen und Zeilenumbrüche auf. Die Leserichtung 
folgt weitgehend den in westlichen Gesellschaften üblichen Konventionen; 
unweigerlich folgt, wer die Graphe als solche erkennt, sie als Zeichen auf­
‌fasst und mit den zugehörigen Konventionen vertraut ist (anders gesagt: wer 
lesen kann und der deutschen Sprache mächtig ist), den Wörtern von links 
nach rechts.244 Auch Analphabetinnen sind mit solchen Konventionen in der 
Regel aus anderen Kontexten vertraut (zumal ihnen auch Anordnungen von 
Bildern folgen, z. B. Comics oder die Sicherheitshinweise in Flugzeugen). Sie 
könnten sich im konkreten Fall aber auch an den bereits erwähnten Pfei­
len orientieren: sämtliche waagerechten Pfeile zeigen nach rechts. Auch die 
Orientierung von oben nach unten wird weitgehend eingehalten, wobei sie 
zur Links-rechts-Orientierung in einem Fall in direkte Konkurrenz tritt (ein 
Pfeil zeigt von Irene zum zwei Zeilen weiter unten platzierten Taskforce). Nur 
an einer Stelle wird die gewohnte Leserichtung komplett über den Haufen 
geworfen, so dass sogar das Blatt (oder der Kopf der Leserin) gedreht werden 
muss, um den Text richtig lesen zu können. Die oben bereits als »Trennlinie« 
identifizierte Gerade zwischen externe KorrektorInnen angestellt und Beraterin 
Christine […] wird durch zwei senkrecht stehende Pfeile und die Ausdrücke 
Verlag und Redaktion funktional spezifiziert. Alles was oberhalb dieser Linie 

243  Die Linien sind (vertrautheitsabhängig) 
auch ein Signal dafür, wo sich oben und un-
ten bzw. links und rechts befindet. Die Lo-
chung entlang einer Längsseiten und die 
Heftklammer in der Ecke auf der gegenüber-
liegenden Seite sind ebenfalls klare Zeichen 
dafür, wie eine Leserin das Blatt zu halten 
hat (wobei sich die beiden Dinge im kon-

kreten Fall bzgl. der durch sie nahegelegten 
Form des Umblätterns widersprechen).
244  Darauf, dass dieser Vorgang im Wort-
sinn unweigerlich vonstattengeht, für Lese
mächtige also unvermeidlich ist, machen 
u. a. Hausendorf et al. (2017: 53) aufmerk-
sam.
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liegt, gehört zu Redaktion, alles darunter zu Verlag; womit neben der (weitge­
hend) linear organisierten Textentwicklung eine zweite semiotische Ebene 
eingeführt wird. In einer genauen Analyse (unter Berücksichtigung des Wort­
materials) würden zweifellos weitere Überlagerungen und Verknüpfungen 
zu Tage treten. Es sollte aber bereits deutlich geworden sein, dass selbst bei 
einer vergleichsweise simplen Skizze, wie jener in Abb. 32, die semiotischen 
Möglichkeiten, die die Fläche bietet, in vielfacher Weise genutzt werden.245

Noch deutlicher wird dieses Potenzial und wird der Umgang damit in der 
Skizze in Abb. 33 (s. u.). Die Fläche des Papiers, das dieser Skizze zugrun­
de liegt, ist nicht nur doppelt so gross wie jene in Abb. 32, es fehlt auf ihr 
auch jede Vorstrukturierung. Nur das Geschriebene gibt (gebunden an die 
Vertrautheit mit der räumlichen Orientierung der verwendeten Graphe) Aus­
kunft darüber, ob die kurze oder die lange Kante waagerecht bzw. senkrecht 
liegt (und also darüber, wie eine Leserin das Blatt bei der Lektüre zu halten 
hat). In der oben besprochenen Skizze (Abb. 32) ordnen sich die nicht-schrift­
lichen Elemente in die Linearität des Textes ein und durchbrechen sie nur 
vereinzelt und entlang des durch die Schrift vorgegebenen Koordinatensys­
tems. Auf der Skizze in Abb. 33 dominieren hingegen Kreise, Verbindungs­
linien und Leerräume das Geschriebene. Der etymologische Ursprung der 
»Skizze« in der Malerei tritt in diesem Beispiel deutlich zu Tage: hier wur­
de kein Text geschrieben und mit ikonischen Zeichen angereichert, sondern 
eine (Land-)Karte gezeichnet und beschriftet. Um das zu erkennen, braucht 
man noch nicht einmal zu wissen, dass es sich bei Bern, Luzern, St. Gallen 
und ETH tatsächlich (auch) um Orte handelt. Die Landkartenstruktur ergibt 
sich schon dadurch, dass Elemente gleicher Ordnung als solche gekennzeich­
net und auf der Fläche verteilt sind; alleine durch das Umkreisen einzelner 
Graphfolgen, die nicht auf einer Linie liegen, werden diese Kreise zu ›Or­
ten‹ – vorausgesetzt natürlich, eine Leserin ist mit dem Konzept einer Land­
karte grundsätzlich vertraut. Sybille Krämer (2016b: 87–94) spricht in diesem 
Zusammenhang von einem »kartographischen Impuls«. Besonders auf‌fällig 

245  Sybille Krämer macht darauf aufmerk-
sam, dass es »empirisch keine zweidimensi-
onalen Flächen« gibt; »etwas gilt als Fläche« 
(Krämer 2014b: 17). Tatsächlich ist selbst 
ein noch so dünnes Papier ein dreidimensi-

onales Objekt und seine Wahrnehmung als 
Fläche eine Abstraktion. Flächen sind fol-
genschwere menschliche Erfindungen und 
daher schon in ihrer Anlage eng mit dem 
Denken verbunden (s. auch u.). 
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Abb. 33: Skizze mit flächenorientierter Informationsstruktur (Original im A4-Format)
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an der Skizze in Abb. 33 ist neben der Platzierung und Hervorhebung dieser 
Orte auch die Anordnung der Wörter im oberen Bereich des Blattes, die durch 
Geraden mit dem eingekreisten Bern verbunden sind. Im allgemeinen Sprach­
gebrauch werden solche Strukturen heute oft ganz allgemein als »Mind-Map« 
bezeichnet. Da der Ausdruck »Mind-Map« aber eigentlich für sehr spezifische 
Darstellungstechniken reserviert ist,246 bietet sich für die in den Beispielen 
dokumentierten Strukturen der Begriff »Diagramm« an.

15.2.2  �Diagramme, Visualisierung und die ›Exteriorität des 
Geistes‹

Vorwissenschaftlich hat sich ein recht enges Verständnis von »Diagramm« 
etabliert: Wir verbinden damit vor allem Balken- oder Kuchendiagramme, wie 
sie sich relativ leicht in sehr verbreiteten Computerprogrammen wie Micro-
soft Excel, Numbers oder Calc erstellen lassen. Es handelt sich dabei jeweils 
um eine »grafische Darstellung von Größenverhältnissen bzw. Zahlenwerten 
in anschaulicher, leicht überblickbarer Form« (Duden Universalwörterbuch 
2019: 426), also um eine Visualisierung von Informationen. Solche ›Infogra­
fiken‹, werden heute u. a. in den Massenmedien vielfältig eingesetzt und kön­
nen sehr viel komplexer sein, als ein simples Balkendiagramm mit Werten 
derselben Kategorie.247 Unabhängig vom Komplexitätsgrad handelt es sich 
dabei aber immer um ›Präsentationsgrafiken‹, die bereits vorhandenes Wis­
sen systematisch darzustellen versuchen. Sie können damit als Diagramme 
im Sinne von Wöpkings »Arbeitsdefinition« verstanden werden: 

246  »Reserviert« sogar in juristischer Hin-
sicht: Der Psychologe Tony Buzan hat den 
Ausdruck »Mind-Map« in den 1970er Jahren 
als Bezeichnung für ein »visuelles und grafi-
sches holistisches Denkinstrument« (Buzan 
& Buzan 2013: 61) markenrechtlich schüt-
zen lassen (vgl. auch Schmidt-Burkhardt 
2012: 213–215).
247  In jüngster Zeit werden zur Darstellung 
komplexer Informationen neben Geschrie-

benem und Bildern auch weitere Zeichen-
modalitäten (z. B. Gesprochenes, bewegte 
Bilder) eingesetzt; zudem existieren heu-
te interaktive Infografiken, bei denen der 
Rezipientin verschiedene Steuerungsopti-
onen zur Verfügung stehen, vgl. dazu den 
Sammelband von Weber, Burmester & Tille 
(2013).
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Basis jedes Diagramms ist ein System mindestens zur Darstellung, 
oftmals auch zur Analyse von Informationen. Dieses System reprä­
sentiert mittels externer, materieller, zweidimensionaler Strukturen 
andere, möglicherweise nicht räumliche Strukturen. Dabei sind Kon­
struktion, Manipulation und Interpretation der räumlichen Sachver­
halte regelbasiert. (Wöpking 2016: 59)

Nicht nur nebeneinander angeordnete Balken, Kurven in einem Koordinaten­
system und ›Kuchendarstellungen‹ mit unterschiedlich grossen ›Kuchenstü­
cken‹ können also Diagramme sein. Vielmehr ist jede systematische, regelba­
sierte Form der Darstellung von Information diagrammatisch. Entscheidend 
ist dabei zudem: »Diagramme zeigen Relationen« (Krämer 2016b: 70). In 
Diagrammen werden Elemente nicht nur (regelbasiert) abgebildet, sondern 
gleichzeitig auch zueinander in Beziehung gesetzt (und zwar analog zu dem 
– jeweils als relevant erachteten – Verhältnis der Elemente des Dargestellten). 

Im Zusammenhang mit Handschriftlichkeit ist nun Wöpkings Einschub 
»oftmals auch zur Analyse« besonders aufschlussreich: Diagramme veran­
schaulichen nicht nur bereits gewonnene Erkenntnisse, sie sind auch ein 
Arbeitsinstrument. Als »explorative Visualisierungen« spielen Diagramme 
»in den Wissenschaften eine wichtige Rolle im Forschungsprozess« und bil­
den »eigenständige Mittel der Erkenntnisgewinnung« (Bubenhofer & Kupiez 
2018: 7). Sprich: Diagramme, ihre Herstellung und ihre Interpretation, sind 
Techniken des Denkens bzw. »graphische Denkzeuge« (Krämer 2016b: 83). 
Damit wird impliziert, dass wir auch ausserhalb des Gehirns denken, was 
wiederum im ersten Moment irritieren mag, zumal im öffentlichen Diskurs 
heute medizinische und naturwissenschaftliche Interpretationen menschli­
chen Denkens dominieren. Gerade unter Stichworten wie »Diagrammatik« 
und »Embodiment« gibt es in jüngster Zeit aber vermehrt ›nicht-mentalis­
tisch‹ angelegte Forschungsbemühungen, die sich – wie Krämer klarstellt – 
auf eine lange philosophische Tradition berufen könn(t)en, in der immer wie­
der aufmerksam gemacht wurde auf die Unabdingbarkeit des »Gebrauch[s] 
von sinnlich wahrnehmbaren Zeichen […], um Gedanken nicht nur zu arti­
kulieren, sondern Erkenntnisse überhaupt entwickeln zu können« (Krämer 
2016b: 12). Auch wenn sich Tony Buzan in seinen erfolgreichen populärwis­
senschaftlichen Publikationen zu Mind-Maps dem Mainstream entsprechend 
fast ununterbrochen auf das Gehirn und die Gehirnforschung bezieht (vgl. 
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Buzan & Buzan 2013), beruht seine Technik des Mind-Mapping im Prinzip auf 
dieser »Exteriorität des menschlichen Geistes« (Krämer 2016b: 12). 

Mind-Maps sind eine bestimmte Art von Diagrammen und als solche we­
der einzigartig noch neu. Im Gegenteil: In ihrer grundsätzlichen Systematik 
gleichen sich viele Diagramme und sie alle folgen wissenschaftlichen und kul­
turellen Trends. Jahrhunderte lang war das Baumdiagramm in verschiedens­
ten Formen ein dominantes Mittel der Visualisierung (sehr schön dargestellt 
in Lima 2014; vgl. auch Bubenhofer 2020: 172–179). Mitte der 1970er Jahre 
wehrten sich der Philosoph Gilles Deleuze und der Psychiater Félix Guattari 
aber gegen den mit Baumdiagrammen verbundenen Blick auf die Welt und 
machten sich stark für ein neues, am Wurzelgeflechten (Rhizom) orientiertes 
Denkmuster (vgl. Deleuze & Gauttari 1976, siehe auch Schmidt-Burkhardt 
2017: 218–219). Tatsächlich ist die Wahl des Diagramms, die Systematik der 
Darstellungsmittel nicht ›unschuldig‹ oder neutral, sondern wirkt stets auf 
den dargestellten Gegenstand zurück. Es ist deshalb kulturanalytisch von Be­
deutung, dass es heute en vogue ist, die Welt in all ihren Bereichen – insbe­
sondere, wenn sie direkt Menschen betrifft – als Netzwerk darzustellen (vgl. 
dazu Bubenhofer 2020: 179–192). 

Während Trends und die damit verbundenen Effekte in Massenmedien 
und wissenschaftlichen Publikationen gut nachvollziehbar sind und teilwei­
se auch reflektiert werden, folgen die meisten Schreiberinnen beim Skizzie­
ren im Alltag diagrammatischen Regeln, die sie weder explizit gelernt noch 
systematisch überdacht haben. Zweifellos folgt das Diagramm in der oberen 
Hälfte der Skizze in Abb. 33 einer Baumstruktur, es ist aber zu bezweifeln, 
dass die Produzentin des Geschriebenen sich explizit einer Denktradition 
anschliessen wollte oder sich der damit verbundenen Implikationen bewusst 
war. Gerade weil in der Schule nicht ausdrücklich diagrammatische Techni­
ken vermittelt werden (ganz im Gegensatz zum linearen Schreiben), nehmen 
wir sie (fälschlicherweise) als kulturunabhängig, als ›natürliche‹ Mittel der 
Reflexion wahr. Pfeile, Kreise, Tabellen und flächige Strukturen gehen vielen 
Menschen beim Skizzieren entsprechend leicht von der Hand – sofern sich 
darin ein Stift befindet.



232  Praktiken

15.3  Monoergonale Multimodalität

Diagrammatische Skizzen werden nicht nur deshalb mit der Hand realisiert, 
weil das schnell geht und weil sie oft nur vorläufiges Wissen enthalten, son­
dern vor allem, weil der Stift dafür besonders geeignet ist. Das hängt damit 
zusammen, dass jene Teile der Information bzw. der Bedeutung, die in einer 
Skizze nicht linear geordnet sind, nicht nur durch ihre Anordnung auf der 
Fläche, sondern häufig auch durch bildliche Elemente strukturiert werden 
(s. o. Abb. 32 und 33). 

Pfeile, Verbindungslinien, Rechtecke und Kreise bilden neben dem Ge­
schriebenen einen zweiten Kode, eine zweite Zeichenmodalität, die in Kom­
bination mit Schrift die Etablierung mehrerer semiotischer Ebenen erlaubt 
(vgl. zu den Ausdrücken »Kode« und »Multimodalität«: Dürscheid 2011: 92–
93). Im Gegensatz zu den Graphen der Schrift sind die Elemente dieses zwei­
ten Kodes nur lose an Konventionen gebunden; zwar sind auch sie zur Entfal­
tung ihres semiotischen Potenzials auf Vertrautheit und Wissen angewiesen, 
bei der Verwendung machen sich die Beteiligten aber ihre ikonische Kraft zu 
Nutze: Eine mehr oder weniger geschlossene Form (ein Kreis, ein Rechteck 
etc.) passt z. B. zur menschlichen Wahrnehmung eines ›Behälters‹ (bei dem 
es ein Innen, eine Grenze und ein Aussen gibt) und ist damit anschlussfähig 
an eine der basalen Metaphern unserer subjektiven Konzeption von Welt: 
»Categories Are Containers« (Lakoff & Johnson 1999: 51). Ist ein Kreis ein 
Behälter, ein ›Container‹, so gehört alles, was sich auf der Fläche befindet, 
die er umschliesst, kategorial zusammen. Welche Eigenschaften die Elemente 
(z. B. Wörter) im Inneren teilen und in welchem Verhältnis sie stehen, kann 
offenbleiben, ohne dass der semiotische Grundsatz gleicher kategorialer Zu­
gehörigkeit gefährdet wäre. Das hat damit zu tun, dass »die Perzeption und 
Interpretation [und Produktion, AG] von Diagrammen eingebettet [ist] in ein 
Netz kultureller Gepflogenheiten, die keineswegs explizit als Regeln thema­
tisiert sein müssen« (Krämer 2014b: 23). Kurz: Ein Kreis in einer Skizze trägt 
eine recht universelle Bedeutung, er ist semiotisch aufgeladen aber unterspe­
zifiziert. Dasselbe gilt für Pfeile, Verbindungslinien etc. Natürlich kann eine 
Diagrammproduzentin die einzelnen Elemente spezifizieren, Regeln definie­
ren und ausweisen und so Klarheit schaffen. Im wissenschaftlichen Diskurs 
wird eine regelhafte Verwendung von Zeichen und Anordnungen z. T. sogar 
als wesentlich für jedes Diagramm angenommen: »Erst ein gemäß bestimm­
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ter Regeln aufgefasstes Diagramm kann Wissen darstellen und produzieren«, 
hält beispielsweise Wöpking (2016: 22) fest. Für Krämer (2014b: 18) ist zumin­
dest das »Gerichtetsein der Fläche […] eine conditio sine qua non des Diagram­
matischen«. Beides trifft aber nur bedingt auf diagrammatische Skizzen zu: 
Einzelne Elemente folgen hier nicht den ansonsten etablierten Regeln und/
oder durchbrechen die eigentliche Ausrichtung des gesamten Textes bzw. 
Diagramms.248 Gerade diese semiotische Unschärfe mit ihrer losen Regelhaf­
tigkeit macht die diagrammatischen Elemente im Zusammenspiel mit Schrift 
zu einem universellen und praktischen Werkzeug der Realisierung von in­
dividuellem Wissen und persönlicher Erkenntnis. »Die idiosynkratische 
Ausprägung des Notierens und Skizzierens ersetzt«, wie Krauthausen (2010: 
18) treffend festhält, dabei »deren instrumentellen Charakter nicht, sondern 
macht ihn vielfältig ausrichtbar«. Beim diagrammatischen Skizzieren wer­
den die Relationen zwischen den Elementen des abzubildenden Gegenstands 
bzw. Phänomens nicht einfach dargestellt (und so dem Nachdenken darüber 
und Operieren damit zugänglich gemacht), sondern erst erkundet. Verhält­
nisse werden entworfen und innerhalb desselben epistemischen Prozesses 
auf derselben Fläche auch wieder verworfen. 

Diese explorative Art des Skizzierens ist eng verbunden mit dem mul­
timodalen Potenzial des Stifts. Nur der Stift als ›diagrammatische Maschi­
ne‹ und die damit verbundenen Techniken ermöglichen den unmittelbaren 
Wechsel von einem Kode in den anderen; vom Schreiben zum Zeichnen, von 
der linearen zur flächig organisierten Bedeutungskonstruktion.249 Mediale 
Gefüge mit Tastatur stossen bei einem solchen Vorhaben sofort an ihre Gren­
zen: Selbst mit den neuesten Geräten und der aktuellsten Software wäre die 
Skizze in Abb. 33 alleine mittels Tastatur nur schwer herstellbar (auch wenn 
man miteinbezieht, dass durch Tastenkombinationen das Ausführen einer 

248  Beides lässt sich für das ›Fazit‹ auf der 
Skizze in Abb. 33 behaupten: irgendwie 
macht keine andere Uni das so richtig über-
zeugend wird durch die Einkreisung formal 
den Orten auf der Skizze gleichgestellt (s. o., 
S.  228) ohne ihnen funktional zu entspre-
chen. Zudem ist die Textausrichtung eine 
andere, was das Koordinatensystem des ge-
samten Diagramms in Frage stellt.

249  Bubenhofer (2020: 29) spricht im Zu-
sammenhang mit Diagrammen, die auf al-
gorithmischem Weg entstanden sind, vom 
Computer als »diagrammatischer Maschi-
ne«; meine Formulierung lehnt sich daran 
an. Mit Blick auf »analoge« Diagramme hält 
er fest, wie relevant die »Praxis des Zeich-
nens« sei (Bubenhofer 2020: 30).
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Vielzahl von Befehlen möglich ist). Um eine Skizze mit diagrammatischen 
Anteilen am Computer zu erstellen, braucht man mindestens zwei Werkzeu­
ge: nämlich noch eine Maus oder ein Touchpad neben der Tastatur. Mit der 
entsprechenden Software und etwas Übung kann eine Schreiberin dann ohne 
grossen Aufwand komplexe multimodale Texte produzieren, sie muss bei 
der Realisierung aber zwischen den Eingabegeräten wechseln. Zwar gibt es 
für einzelne diagrammatische Formen eigens spezialisierte Programme, die 
eine Realisation nur mit der Tastatur z. T. möglich machen (z. B. Mapul, vgl. 
https://bit.ly/2lv320u [22.10.2020]), die Diagrammkonstruktion ist dann 
aber festgelegt und spontane, individuelle Anpassungen – wie sie für Skizzen 
konstitutiv sind – fallen weg. Nur der Stift als semiotisches Multifunktionstool 
ermöglicht bei der entsprechenden Kompetenz sowohl das Schreiben von 
Hand als auch die Realisierung anderer Kodes. Beim Handschreiben ist mit 
nur einem Werkzeug (mono-ergonal ) ein fliessender Wechsel zum Zeichnen 
möglich; Multimodalität bei Monoergonalität. Es ist dieses Spezifikum, das 
den Stift und das damit verbundene Schreiben mit der Hand für das Erstellen 
diagrammatischer Skizzen (noch immer) unersetzlich macht.

16  Haftnotizen

Mit den im letzten Kapitel diskutierten (diagrammatischen) Skizzen unmit­
telbar verwandt sind die im Diskurs zu Handschriftlichkeit häufig erwähnten 
Notizen. Die Textsortenbezeichnung »Notiz« wurde Ende des 17. Jahrhun­
derts aus dem lateinischen notitia bzw. noscere (›kennenlernen, erkennen‹) 
entlehnt und bezeichnet gemäss Duden eine »kurze, stichwortartige schrift­
liche Aufzeichnung« (Duden Universalwörterbuch 2019: 1295; vgl. auch Du­
den Herkunftswörterbuch 2020: 587). Rolf (1993) zählt Notizen genau wie 
Skizzen zu den assertiven Textsorten, ordnet sie dann aber nicht den darstel­
lenden, sondern den transmittierenden (genauer den emittierenden) Sorten 
zu; sie richten sich nicht an ein Gegenüber, sondern sind »vornehmlich für 
ein späteres Ich verfaßt«, dem »ein Einblick in und ein Überblick über frühe­
re seiner Entwicklungsstadien möglich gemacht werden« sollen (Rolf 1993: 
177). Im Mediendiskurs zum Schreiben mit der Hand werden Notizen eben­
so wie Skizzen mit der Schreibgeschwindigkeit in Verbindung gebracht (s. o. 
Kap. 10.3.4), aber auch Unmittelbarkeit und Vorläufigkeit spielen bei beiden 
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Textsorten eine Rolle und sie teilen die Tendenz zur Verwendung diagram­
matischer Elemente. Die Textsorte Notiz erfüllt also gleich eine ganze Reihe 
von Eigenschaften, die diskursiv mit dem Schreiben von Hand verbunden 
werden. Es ist entsprechend wenig überraschend, dass das Adjektiv »hand­
schriftlich« die Kollokationenliste im DWDS-Wortprofil von »Notiz« deutlich 
anführt (vgl. https://www.dwds.de/wp/Notiz [22.10.2020]). 

Viel stärker als zur diagrammatischen Skizze gehört zur Notiz aber auch 
das Konzept der Unabhängigkeit, das sich deutlich in ihrer prototypischen 
Materialität ausdrückt. Weil Notizen in der Regel nicht für Dritte bestimmt 
und stets kurzgehalten sind, bietet sich für ihre Realisierung die Verwen­
dung von Papier in kleinem Format und mit geringerer materieller Qualität 
an: Notizen finden sich meist auf »Zetteln«.250 Neben dem sozialsemiotisch 
überhöhten »Brief« (s. o.) sind die mannigfaltigen Arten von Texten, die auf 
einen Zettel – also ein »kleines, meist rechteckiges Stück Papier« (Duden Uni­
versalwörterbuch 2019: 2101) – geschrieben werden, sicher die am häufigsten 
genannten Textsorten im Zusammenhang mit Handschriftlichkeit. Dabei ist 
das Festhalten einer Notiz ebenso prototypisch für Zettel, wie der Zettel um­
gekehrt prototypisch die materielle Grundlage für Notizen bildet. Notizzettel 
gehören gemäss Heinemann (2000a: 610) zu den »Textsorten der Privatsphä­
re«, werden »in der Regel spontan produziert und enthalten expressive Lexik 
ebenso wie elliptische Satzkonstruktionen«. All das gilt explizit für Notizen 
auf Zetteln und nur begrenzt für umfangreichere Arten des Notierens wie 
Vorlesungsnotizen, Notizbücher oder »Notizzettel für die Hochschulsprech­
stunde«, wie sie Buchholz (2011) untersucht.251 Diese komplexeren Notizen, 
die in meiner Nomenklatur meist den Skizzen zuzurechnen wären, klamme­
re ich im Folgenden aus. Stattdessen möchte ich mich mit einer speziellen Art 
des Notizzettels befassen: mit der Haftnotiz. 

250  Zum Zettel aus mediologischer Sicht 
vgl. die kurzen, essayistischen Überlegun-
gen von Stanitzek (2012).
251  Buchholz befasst sich mit »Notizzet-
teln«, die Studierende vor einer Bespre-
chung erstellen und in selbige mitbrin-
gen (wo sie dann fortgeschrieben werden), 

nimmt dabei eine systemtheoretische Pers-
pektive ein und richtet seinen Blick spezi-
ell auf die kommunikative und institutionel-
le Einbettung dieser Texte, vgl. auch Gansel 
2011: 46–48.
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Bei der Haftnotiz, umgangssprachlich oft mit dem Deonym Post-it bezeich­
net,252 handelt es sich um eine Textsorte, die noch stärker als der allgemeiner 
gefasste »Notizzettel« über ihre Materialität definiert ist. Nicht das Geschrie­
bene selbst, die realisierten Graphe, das Wortmaterial, die Syntax oder die 
Kommunikationssituation, bestimmen darüber, ob es sich bei einem »lesba­
ren Etwas« (Hausendorf 2016) um eine Haftnotiz handelt, sondern die Mate­
rialität des Schriftträgers. Man könnte sich sogar fragen, ob mit »Haftnotiz« 
überhaupt eine Textsorte bezeichnet wird oder nur eine bestimmte Art von 
Papier (wie in der alternativen Bezeichnung »Klebezettel« suggeriert). Fest 
steht aber, dass sich seit der Markteinführung der ersten Post-its Ende der 
1970er Jahre gleich mehrere kommunikative Praktiken herausgebildet und 
etabliert haben, in deren Mittelpunkt die Haftnotiz steht.253 Sie werden im 
Folgenden anhand von einigen Beispielen kurz erläutert.

Die in Abb. 34 sichtbare Haftnotiz wäre in einer blossen Abschrift des 
Wortmaterials (das heisst ohne räumlichen Kontext) wohl vollkommen un­
verständlich. Dies nicht nur deshalb, weil es sich beim Ausdruck SCHWUPSTI 
weder um ein in Wörterbüchern auf‌findbares deutsches Wort noch um ei­
nen bekannten Eigennamen handelt. Auch die bekannten Wörter sind in 
der hier dokumentierten Kombination und Abfolge nicht unmittelbar kohä­
rent. Gemäss Duden handelt es sich bei »Schwupp« bzw. »Schwups« um eine 
umgangssprachliche Bezeichnung für eine »rasche u. kurze Bewegung« 
bzw. einen »Stoß« (vgl. Duden Universalwörterbuch 2019: 1612; ein deut­
lich breiteres Bedeutungsspektrum findet sich in Havlik 1981: 122). Das -ti 
könnte ein schweizerdeutsches Diminutiv-Suffix darstellen (wobei die Laut­
umgebung eher dagegenspricht; vgl. Hofer 2016: 34). Alternativ kann das 
ganze Wort als eine Verkürzung von »schwupp(s)diwupp« gedeutet werden, 
womit gemäss DWDS eine »schnelle, plötzliche, ruckartige Bewegung« (vgl. 
https://www.dwds.de/wb/schwuppdiwupp [22.10.2020]) bezeichnet wird. 
Nicht auszuschliessen ist auch, dass es sich um einen (wenig bekannten) 
Eigennamen handelt (in dem Sinn, dass sich die Haftnotiz an eine Person 

252  Bei der Firma 3M, die die (ursprünglich 
stets aus gelbem Papier bestehenden) »Post-
its« herstellt und vertreibt, handelt es sich 
nicht nur um die Marktführerin im Bereich 
der Haftnotizen, sondern auch um die Erfin-
derin; vgl. dazu Schneider 2002: 25–32.

253  Deutliches Zeichen dafür sind die 
Verkaufszahlen von Haftnotizen: Allei-
ne die Marke Post-it verkaufte im Jahr 
2013 mehr als 50 Milliarden Stück (vgl. 
https://bit.ly/2tMmc5F [22.10.2020]).
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namens Schwupsti richtet) oder um eine idiolektale (Spontan-)Prägung. Klar 
ist, dass die abgebildete Haftnotiz die Leserinnen warnt (VORSICHT; wahr­
scheinlich vor einem Stoss oder einer schnellen Bewegung) und ihnen be- 
oder empfiehlt, die TÜRE NICHT zu ÖFFNEN. Welche Türe gemeint ist, lässt 
sich nur durch die Position der Notiz erschliessen; das Geschriebene weist 
deiktisch über sich selbst hinaus in die es umgebende Welt. Es ist semantisch 
untrennbar verknüpft mit der Tür, an der es haftet. 

Auf‌fällig ist nun, dass ein solchermassen lokal verankerter Text nicht 
auch in seiner Materialität untrennbar an seinen Ort gebunden ist (indem er 
z. B. auf die Türe selbst geschrieben würde), sondern auf einem Klebezettel 
steht, der sich explizit dadurch auszeichnet, dass er »rückstandsfrei gelöst 
und erneut festgeklebt werden kann« (vgl. den Wikipedia-Eintrag zu Klebe­
zettel, https://bit.ly/33j4hDa [22.10.2020]). Die von Konrad Ehlich (1994: 
29–30) in diesem Zusammenhang eingeführte, sehr nützliche Unterschei­
dung zwischen »lokostatischen« und »lokomobilen« Texttypen greift zu kurz, 
wenn man sie nur auf die Transportierbarkeit des Textträgers bezieht. Bei ei­

Abb. 34: Haftnotiz mit Warnung/Empfehlung
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ner Grabinschrift und einem Taschenbuch mögen materielle und semiotische 
Mobilität weitgehend zusammenfallen, insofern eine unbewegliche Grab­
inschrift nur vor Ort sinnvoll ist und umkehrt der Taschenbuchroman unab­
hängig vom Lektüreort funktioniert. Es gibt aber durchaus Geschriebenes, 
dessen Textträger sich zwar nicht bewegen lässt, das aber auch andernorts 
(z. B. als Abschrift) in weitgehend gleicher Weise verständlich und kohärent 
wäre (das trifft z. B. auf viele Graffiti oder Toilettensprüche zu). Und es gibt 
umgekehrt sehr leicht entfern- und transportierbare Texte, deren »pragma­
tische Nützlichkeit« elementar von ihrer »Lokalität« (als Lesbarkeitsquelle) 
abhängt (vgl. Hausendorf et al. 2017: 94–96): Dafür ist das in Abb. 34 gezeigte 
Post-it ein gutes Beispiel (ein noch besseres ist der »Zettel auf einem Tisch« 
den Heiko Hausendorf als »kleinen Text« in einem Aufsatz unter die Lupe 
nimmt, vgl. Hausendorf 2009: 10). Das hier zu beobachtende Auseinander­
driften von materialem und semiotischem Ortsbezug ist kein Zufall, sondern 
mit der dahinterstehenden kommunikativen Praktik und der Textfunktion 
verknüpft. Die mittels Klebezettel angebrachte Auf‌forderung, die Tür nicht 
zu öffnen, ist ja nur deshalb notwendig, weil es die konstitutive Eigenschaft 
einer Tür ist, geöffnet werden zu können. Türen sind, wie überhaupt jedes 
architektonische Element (vgl. Hausendorf & Kesselheim 2013), Sedimente 
menschlicher Handlungsabläufe und Praktiken und verdanken ihre Exis­
tenz dem Umstand, dass man sie öffnen, durch sie hindurchgehen und sie 
schliessen kann. Die abgebildete Haftnotiz setzt kommunikativ die pragma­
tische Nützlichkeit der Tür ausser Kraft, was nur dann notwendig und ent­
sprechend wahrscheinlich ist, wenn die Tür nicht ohnehin (permanent) (ab-)
geschlossen ist (würde sie sich nicht öffnen lassen, müsste man davor nicht 
warnen). Die in Abb. 34 sichtbare Tür kann und darf geöffnet werden, nur 
eben – VORSICHT – nicht jetzt. 

Der (Hinter-)Grund für die vorübergehende Funktionsenthebung der 
Tür wird in zetteltypisch elliptischer und bzgl. Wortmaterial maximal redu­
zierter Form im Anschluss an die Warnung kommuniziert: SCHIRM-FUSS.254 

254  Folgt man prototypischen Textmus-
tern unserer Alltagskommunikation, könn-
te Schirm-Fuss theoretisch auch der Name 
der Schreiberin der Haftnotiz sein (so wie 
Schwupsti Adressatin, s. o.). Da es sich dabei 
aber um keinen gängigen Kosenamen han-

delt, sondern um einen verständlichen, in 
spezifischen Kontexten etablierten Begriff, 
ist das eher unwahrscheinlich (der Ausdruck 
Schirm-Fuss findet sich zwar nicht im Wör-
terbuch, eine Google-Suche ergibt aber im-
merhin gut 28’000 Treffer [17.12.2019]).
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Bei etwas verändertem Blickwinkel wird sichtbar, inwiefern der Fuss eines 
(Sonnen-)Schirms dem Öffnen der Türe, an der diese Haftnotiz hängt, im 
Wege steht; der steinerne Fuss würde der Leserin mit einer ›schnellen, ruck­
artigen Bewegung‹ (SCHWUPSTI) auf die Füsse fallen: 

Abb. 35: Lokale Umgebung der Haftnotiz in Abb. 34 (»Schirm-Fuss« markiert)

Sobald der auf Abb. 35 in der linken Bildhälfte sichtbare Schirmfuss an einen 
anderen Ort transportiert wird (wovon auszugehen ist, da er seine Funktion, 
wie man wissen kann, in dieser Position nicht zu erfüllen vermag), ist auch 
die Nachricht auf der Haftnotiz und damit der ganze Zettel seiner pragma­
tischen Nützlichkeit beraubt. Es handelt sich beim abgebildeten Klebezettel 
also um einen ephemer lokostatischen Text, d. h. um (nur) vorübergehend ort­
gebundenes Geschriebenes. 

Dasselbe gilt für die Beispiele in den Abb. 36 und 37 (s. u.). Die gezeig­
ten Post-its haften allesamt auf Tischflächen und befinden sich damit an 
Orten, die funktional darauf ausgerichtet sind, bewegliche Dinge zu tragen. 
Ein Tisch wird – totum pro parte für die Tischfläche – vollgestellt, abgeräumt, 
abgewischt und gedeckt.255 Natürlich finden sich auf Tischen immer wieder 

255  Sehr interessante kulturlinguistische 
Überlegungen zum prototypischen Tisch, 

dem Esstisch bzw. der Tafel, finden sich in 
Linke 2018.
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Gegenstände, die dort gewollt und geplant längere Zeit liegen oder stehen 
(z. B. ein Computer auf einem Schreibtisch), zumindest ein Teil der allermeis­
ten Tischflächen ist aber explizit als Operationsraum aufzufassen, als Ort, an 
dem etwas bewegt wird. Dies trifft insbesondere auf jene Bereiche zu, die sich 

Abb. 36: Post-its auf Tischfläche zwischen Tastatur und Bildschirm…

Abb. 37: … und vor der Tastatur
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unmittelbar vor der Tischbenutzerin befinden, also bei einem (heute) prototy­
pischen Schreibtisch die Fläche zwischen Person und Computerbildschirm. 
Und genau dort kleben in beiden dokumentierten Situationen Post-its: Wäh­
rend sich die Zettel im Fall von Abb. 36 wenigstens zwischen Tastatur und 
Bildschirm befinden, eine Person also Tippen kann, ohne dass ihre Hände 
räumlich mit den Haftnotizen in Konkurrenz treten, ist die Benutzung des 
Computers im Fall von Abb. 37 nur möglich, indem entweder die Post-its oder 
die Tastatur verschoben oder aber mit den Händen die Zettel überdeckt (und 
damit ausser Kraft gesetzt) werden. 

Auch hier sind die Texte also nur vorübergehend lokostatisch, wobei der 
Grund der Platzierung an dieser Stelle sich nicht ohne weiteres aus dem Ge­
schriebenen erschliessen lässt (wie oben in Abb. 34, S. 237): 

Abb. 38 bis 40: Detailaufnahme einiger der Post-its in Abb. 37

Zwar wird auch bei den Post-its in Abb. 37 Raum bzw. Lokalität als semio­
tische Ressource genutzt, im Gegensatz zu der Haftnotiz in Abb. 34 bezieht 
sich diese Nutzung aber nicht auf die physische Welt und die darin enthalte­
nen Gegenstände, sondern instrumentalisiert die Tischfläche ähnlich wie die 
Papierfläche in diagrammatischen Skizzen (s. o. Kap. 15). 

Eine nochmals etwas andere Praktik der Verwendung von Post-its finden 
wir in Abb. 41, wo der Zettel auf einem offensichtlich beweglichen Unter­
grund statisch angebracht ist (s. u.). 

Unabhängig von der genauen Ausprägung teilen alle hier gezeigten Verwen­
dungsweisen von Haftnotizen die Eigenschaft ephemerer Lokostatik. In ihr 
liegt letztlich auch die Tatsache begründet, dass diese Texte mit dem Stift ge­
schrieben werden und nicht getippt: Die geplante Vorläufigkeit des Geschrie­
benen impliziert eine ökonomische Realisierung desselben. Gleichzeitig sind 
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solche Texte, bedingt durch ihren engen Bezug zu einem bestimmten Ort in 
einem bestimmten Zustand, meist Einzelexemplare, so dass das Schreiben 
mit dem Stift praktischer ist. Das gilt insbesondere dann, wenn die konstitu­
tiven Anteile einer Textsorte im Bereich des Materiellen liegen: Musterhaft 
reproduziert wird bei Haftnotizen nicht etwa eine bestimmte sprachliche 
Textgestalt, sondern der Schreibuntergrund. Die Zettel sind industriell für 
das Schreiben von Hand vorbereitet. Klebezettel werden stets als Block ver­
kauft und die einzelnen Papierstücke können kaum in handelsübliche Dru­
cker eingespannt werden. 

Abb. 41: Lokostatische Notiz auf lokomobilem Textträger
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Handschrift ist Gegenstand der Sprachwissenschaft. Das macht die vorliegen­
de Untersuchung – performativ! – deutlich. Obwohl die Grundlagen des (deut­
schen) Schriftsystems von der konkreten Art der Graphrealisation weitgehend 
unbeeinflusst sind, ist es (auch) aus linguistischer Sicht nicht irrelevant, mit 
welchem Werkzeug geschrieben wird. Schreibtechniken und -praktiken wir­
ken wesentlich darauf zurück, wie die komplexe, vielschichtige kulturelle 
Errungenschaft Schrift konzipiert wird. Das zeigt sich bereits in der Begriff­
lichkeit (Teil II): Bei Schriften, die als feste Formen gestaltet werden bzw. 
wurden und die entsprechend über ein statisches Graphinventar verfügen, ist 
die Unterscheidung der Schrift als Schreibressource und dem Geschriebenem 
als Schreibresultat nur von geringer Bedeutung. Beim Schreiben von Hand, 
verstanden als Schreiben mit dem Stift, sind Type und Token, sind Muster 
und Realisation, aber interdependent und ihre Unterscheidung ist für das 
Verständnis des Schreibprozesses und für die Wahrnehmung und Bewertung 
von Schrift entscheidend. Schrift als Ressource, in oder mit der eine Person 
schreibt, hat selbst keine Form, sondern ist abstrahiert aus Geschriebenem. 

Wie sehr die Art und Weise des Schreibens auf die Wahrnehmung von 
Schrift zurückwirkt, zeigt sich aber auch im Diskurs über das Handschreiben 
(Teil III). Der (tippenden) Realisation von Schriften mit statischen Graph­
inventaren werden ganz andere Eigenschaften zugesprochen als dem Schrei­
ben mit dem Stift, ihre Resultate werden unterschiedlich bewertet. Dem 
Handschreiben, der Handschrift und dem Handgeschriebenen werden eine 
ganze Reihe von Fähigkeiten und Funktionen zugeordnet, die sich empirisch 
nur schwer nachweisen oder gar begründen lassen. Beweise und wissen­
schaftliche Evidenz sind aber auch gar nicht notwendig, um die Richtigkeit 
solcher Zuordnungen zu belegen. Es gehört zum gesellschaftlich geteilten 
Wissen, zum common ground, dass Handschriftlichkeit ein schützenswertes 
Kulturgut ist, das beim Denken hilft und Gefühle zum Vorschein bringt. Als 
kulturelles und soziales Phänomen ist Handschrift genau das, wofür sie die 
jeweilige Gesellschaft hält, und kann genau das, was ihr als Fähigkeit zuge­
schrieben wird. 



244  Fazit

Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die kulturellen Praktiken, in die 
Handschriftlichkeit eingebunden ist, sich zum Teil wesentlich weniger rituell 
und mystisch präsentieren, als es das Reden und Schreiben über sie vermuten 
liesse (Teil IV). Kondolieren, gratulieren und lieben lässt es sich gut auch 
ohne einen Stift; dass er dabei trotzdem sehr häufig zum Einsatz kommt, 
hat oft ganz profane Gründe und hängt eng mit den pragmatischen Anfor­
derungen an die jeweilige Textproduktion und -übergabe zusammen. Diese 
Einschränkung macht Handschrift nicht obsolet. Im Gegenteil: Es gibt eine 
ganze Reihe gesellschaftlich, sozial und kommunikativ relevanter Orte, an 
denen das Handschreiben jenseits diskursiver Zuschreibungen wesentliche 
Funktionen erfüllt. Das betrifft z. B. den anthropologisch grundlegenden und 
gesellschaftspraktisch hoch brisanten Bereich der Darstellung und Verifizie­
rung von Identität, wie er in Praktiken des Unterschreibens zu Tage tritt. Es 
betrifft aber auch ganz alltägliche und durchaus private Gewohnheiten wie 
das schreibende und zeichnende Konzipieren von Abläufen und Phänome­
nen (in diagrammatischen Skizzen) und die (Auto-)Kommunikation mit loko­
mobilen kleinen Texten (z. B. Haftnotizen). Um zu verstehen, wie genau all 
diese (und viele weitere) kulturellen Praktiken rund um Handschriftlichkeit 
funktionieren, reicht es nicht, sich introspektiv auf die eigenen Erfahrungs­
werte zu verlassen (auch wenn sie eine wertvolle Hilfe sein können). Vielmehr 
müssen Wege gefunden werden, dem vielschichtigen, schwer greifbaren Phä­
nomen des Handschreibens wissenschaftlich zu begegnen, ohne dabei auf das 
schwer objektivierbare eigene Vorwissen als Sprach- und Stiftbenutzerin zu 
verzichten oder es gar zu leugnen. Die moderne Linguistik bietet dafür eine 
ganze Palette an Möglichkeiten.

So kann mit Hilfe diskurslinguistischer Methoden auf die intersubjektiv ge­
teilte Wahrnehmung und Einschätzung von Handschriftlichkeit zugegriffen 
werden: Äusserungen, in denen Handschrift, Handschreiben und verwandte 
Phänomene reflektiert werden, können in Korpora gesammelt und mittels 
qualitativer und quantitativer Analysen auf ihre Aussagen hin untersucht 
werden (Teil III). Dass mit diesem Vorgehen immer nur ein Diskursausschnitt 
berücksichtigt wird, ändert nichts am möglichen Erkenntnisgewinn. Das gilt 
im Besonderen für Phänomene, die wie Handschriftlichkeit zu wesentlichen 
Teilen diskursiv hervorgebracht werden. 
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Auch jene Aspekte des Handschreibens, die nicht das gesellschaftlich geteilte 
Wissen betreffen, sondern seine konkreten Funktionen im kommunikativen 
Handeln, können mit etablierten linguistischen Methoden erfasst und un­
tersucht werden. In vielen Fällen bieten sich dafür die Analysemittel einer 
ethnomethodologisch fundierten Textlinguistik an (Kap. 2.3). Dabei können 
in einer Bewegung weg vom eigenen Vorwissen hin zu konkreten Textexem­
plaren, d. h. zum Geschriebenen, Schreib- und Schriftpraktiken rekonstruiert 
und vorwissenschaftliche Intuitionen bestätigt oder widerlegt werden. Er­
gänzt werden kann dieses Vorgehen durch einen kulturlinguistischen Zugriff 
auf die Praktiken, in die die untersuchten Textexemplare eingebunden sind 
(Kap. 2.2). Das damit verbundene Abstandnehmen von den Merkmalen kon­
kreter Einzeltexte und das Hinwenden zu ihrer Musterhaftigkeit und ihrer 
Einbettung in grössere gesellschaftliche Zusammenhänge steht nicht im Wi­
derspruch zur textlinguistischen Verfahrensweise. Vielmehr lassen sich die 
Funktion und die Funktionsweise des Handschreibens erst durch die Kom­
bination textlinguistischer und kulturlinguistischer Analysen adäquat erfas­
sen. Die Gewichtung des jeweiligen Zugangs ist dabei für jede Textsorte bzw. 
kulturelle Praktik neu vorzunehmen, zumal es sehr unterschiedliche Ausprä­
gungen von Handschriftlichkeit gibt. Bei Haftnotizen ist die Interdependenz 
von Schreiben, Schrift und den sie umgebenden kommunikativen Ansprü­
chen und Bedingungen beispielsweise eine ganz andere als bei Testamenten: 
Ein starres Untersuchungsdesign würde diesem Umstand nicht gerecht. In 
den hier geleisteten Analysen dominierte deshalb mal die kulturlinguistische 
(Kap. 14), mal die textlinguistische Perspektive (Kap. 16). 

Anschlussfähig sind Überlegungen zu bzw. Analysen von Handschrift­
lichkeit weit über Diskurs-, Text- und Kulturlinguistik hinaus. Ein gezielter 
Blick auf das Schreiben von Hand kann auch im Zusammenhang mit schrift­
theoretischen Überlegungen (Kap. 4) oder im Rahmen der medienlinguisti­
schen Begriffsbildung lohnend sein (Kap. 5). Je nach Textsorte können Un­
tersuchungen von Handschrift darüber hinaus einen Beitrag zur Erforschung 
von Emotionskulturen (Kap. 13), der Rechtssprache (Kap. 14) oder der Dia­
grammatik (Kap. 15) leisten.

Was nun die Handschrift selbst als Artefakt, Praktik und Phänomen betrifft, 
bleibt festzuhalten: Handschrift stirbt nicht aus. Sie muss nicht gerettet wer­
den und sie verkümmert nicht. Handschriftlichkeit gehört zum festen In­
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ventar öffentlicher Debatten und ist auf vielfältige Weise in alltägliche, so­
ziale und gesellschaftspolitische Praktiken eingebunden. Weder in Finnland 
noch irgendwo sonst auf der Welt gibt es derzeit ernsthafte Bestrebungen, 
das Schreiben mit der Hand aus der Grundschule zu verbannen. Und selbst 
wenn sich die kommunikativen Gewohnheiten breiter Gesellschaftsschichten 
in irgendeiner nicht absehbaren Zukunft in eine Richtung entwickeln soll­
ten, in der das Schreiben von Hand nicht mehr praktiziert wird, würden die 
Menschen dadurch weder jegliches feinmotorische Gefühl verlieren noch das 
Denken verlernen, ihnen würde nicht die Fähigkeit abhanden kommen, ihre 
Emotionen adäquat auszudrücken, und sie würden auch nicht ihrer individu­
ellen Identität beraubt. Es sei jeder Schreiberin und jeder Leserin unbenom­
men, dem Handschreiben und dem Handgeschriebenen einen grossen per­
sönlichen und kulturellen Wert zuzuschreiben. Weder aus moralischer noch 
aus sozialpolitischer Perspektive ist zudem etwas dagegen einzuwenden, dass 
die Gesellschaft oder Teile davon Handschriftlichkeit rituell instrumentalisie­
ren oder mystisch überhöhen. Kulturpessimismus ist beim Verständnis der 
Welt aber keine Hilfe. 

Jenseits von kollektiven Fantasien und persönlichen Befindlichkeiten, 
aus explizit (sprach-)wissenschaftlicher Sicht, ist das Schreiben von Hand 
eine weitverbreitete, zweckmässige Methode der Sprachrealisierung und ein 
multifunktionales Kommunikationsinstrument sui generis – und damit ein 
idealer Untersuchungsgegenstand. 



Endnoten (Formalia)

a  Im vorliegenden Text verwende ich das 
generische Femininum. Das heisst, dass 
ich bei Pronomen und Personenbezeich-
nungen, mit denen auf Personen(-grup-
pen) referiert wird, deren Geschlecht nicht 
bekannt und/oder gemischt ist, feminine 
Formen verwende. Neben Frauen sind da-
mit auch Männer und Menschen gemeint, 
die sich keinem oder einem anderen Ge-
schlecht zugehörig fühlen. Mir ist bewusst, 
dass die Verwendung generischer Formen 
immer problematisch ist, weil sie Menschen 
›entnennen‹ bzw. unsichtbar machen (vgl. 
https://bit.ly/3jhoph3 [22.10.2020]). Nach 
reiflicher Überlegung habe ich mich den-
noch für diese Form entschieden (vgl. dazu 
auch Kotthoff 2020).

b  Die Gestaltung der Literaturverweise in 
dieser Untersuchung weicht formal leicht 
vom etablierten Fach-Usus ab und ist ent-
sprechend erklärungsbedürftig: Es ist in der 
germanistischen Linguistik üblich, mit einer 
Kombination aus dem Nachnamen der Au-
torin(nen) und dem Jahr des Erscheinens 
auf einen (im Literaturverzeichnis genann-
ten) Text zu verweisen. So verfahre ich auch 
in dieser Arbeit. Allerdings wird in der vor-
liegenden Untersuchung typographisch un-
terschieden, ob jeweils die Autorin oder der 
Text das Referenzobjekt bilden: Während in 
einer Phrase wie »Spitzmüller (2013) hält 
fest« auf den Autoren »Spitzmüller« verwie-
sen wird, bezieht sich »wie in Spitzmüller 
2013 festgehalten« auf den Text »Spitzmül-
ler 2013«. Die Jahreszahl ist also nur von 
Klammern umgeben, wenn auf Autorinnen 
referiert wird (dann aber immer). – Inner-
halb von runden Klammern kommen stets 
eckige Klammern zum Einsatz (vgl. dazu 
Forssman & de Jong 2002: 186).

c  Analog zur Phonologie, wo Phone zur No-
tation in eckige Klammern und Phoneme in 
Schrägstriche gefasst werden ([x] vs. /x/), 
stehen Graphe (bzw. Buchstaben) in neue-
ren graphematischen Untersuchungen z. T. 
zwischen geraden Strichen und können so 
von den Graphemen, die sich zwischen spit-
zen Klammern befinden, abgegrenzt wer-
den (|a| vs. <a>; vgl. z. B. Berg, Primus & 
Wagner 2016 oder Reinken 2018). Ich fol-
ge dieser typographischen Unterscheidung, 
obwohl mein Verständnis von Graph und 
Buchstabe nicht mit jenem der genannten Ar-
beiten identisch ist.

d  Verweise auf Internetseiten (Hyperlinks)
sind inzwischen auch aus wissenschaftli-
chen Texten nicht mehr wegzudenken. Al-
lerdings sind die Adressen der Links z. T. 
sehr lang und komplex, so dass ein Ab-
schreiben derselben (aus einem gedruckten 
Text) nicht praktikabel ist. Deshalb werden 
die meisten Internetadressen hier gekürzt 
angegeben. Einzig sehr kurze, inhaltlich 
verständliche Adressen sind im Original ab-
gedruckt. Im Anhang findet sich eine Liste 
mit den Entsprechungen der gekürzten mit 
den langen Internetadressen (s. u. S. 285).

e  In dieser Untersuchung unterscheide ich 
zwischen dem Ausdruck »Realisierung«, 
den ich prozesshaft, also als Geschehens
bezeichnung, verstehe und auf die Hand-
lung des Schreibens beziehe, und dem Wort 
»Realisation«, das ich als Ergebnis einer Re-
alisierung, also als Zustandsbezeichnung, 
begreife und auf Geschriebenes anwende 
(vgl. Zweifelsfälleduden 2016: 670–671, 
771).
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f  Verweise auf Medienberichte und andere 
Quellen aus dem Diskurskorpus, das dem 
Teil III zugrunde liegt, enthalten jeweils den 
kursiv gesetzten Titel der Zeitung bzw. Ra-
dio-/TV-Senders sowie das Erscheinungs-/
Ausstrahlungsdatum. In der zugrunde geleg-
ten Datenbank Factiva sind die Seitenzahlen 
der Artikel nicht systematisch erfasst, wes-
halb sie in den Verweisen im Text nicht aus-
gewiesen werden. Genauere Angaben fin-
den sich im Quellenverzeichnis im Anhang 
(S. 271).

g  Die einzelnen Exemplare der Karten-
Beispielsammlung, auf die ich mich in 
Kap. IV.2 stütze, sind thematisch geord-
net und durchnummeriert. Zur eindeutigen 
Identifikation sind sie mit Siglen versehen 
(z. B. KON19SI): Der erste Teil der Sigle be-
zieht sich auf die Sortenzugehörigkeit, die 
Ziffern fungieren als Laufnummern, der 
hintere Teil verweist auf die Herkunft.



Glossar

Geschriebenes: �Realisation von Schrift und damit Resultat des Schreibens. Eingebunden in se-
miotische bzw. kommunikative Handlungen, d. h. in aller Regel verbunden mit Sprache und 
meist Exemplar einer Textsorte. Spur sowohl des Schreibens (innerhalb eines spezifischen 
medialen Gefüges) als auch des Verfassens. Wirkt als Realisation einer Schrift mit dynami-
schem Graphinventar auf diese zurück.

Graph: �Form bzw. Gestalt. Als sicht- und/oder greifbares Token Teil von Geschriebenem. Als 
abstraktes bzw. virtuelles Type bildet es gemeinsam mit anderen Graphen eine Schrift (als 
Element des zugehörigen Inventars). Im Schriftgebrauch verbunden mit einem oder mehre-
ren Elemente(n) einer Sprache und/oder eines anderen Zeichensystems. 

Handgeschriebenes: �Konkrete sicht- und/oder greifbare Realisation einer Schrift mit dynami-
schem Graphinventar. Resultat des Schreibens von Hand. Steht in einem interdependenten, 
zirkulären Verhältnis zur realisierten Handschrift.

Handschreiben: �Von Hand, d.h. mit einem Stift, durchgeführte Realisierung einer Schrift mit 
dynamischem Graphinventar. Führt zu Handgeschriebenem.

Handschrift: �Dynamisches Graphinventar, abstrahiert aus Handgeschriebenem und zirkulär mit 
ihm verbunden. Dient im Schriftgebrauch als Ressource zum Handschreiben.

kulturelle Praktik:� Kultur- und zeitspezifischer, musterhafter Handlungskomplex, in dem in 
der Regel Sprache bzw. bestimmte Textsorten und Gesprächsarten eine mehr oder weniger 
zentrale Rolle spielen (z. B. Bewerbungsverfahren, Vererben, Kondolieren etc.).

mediales Gefüge:� Anordnung von Medien (im weitesten Sinn), die in einer spezifischen Kom-
munikationssituation in geordneter, sich z.T. überlagernder Weise zwischen Senderin und 
Empfängerin treten bzw. zwischen ihnen vermitteln (z.B. Smartphone/WhatsApp/virtuelle 
Tastatur oder Stift/Papier/Postdienstleister etc.).

Schreiben: �Realisierung von Schrift, führt zu Geschriebenem. Die medialen Gefüge in bzw. mit 
denen geschrieben wird, können grob danach kategorisiert werden, ob der Schreibprozess 
mittels Diktieren, Tippen oder Handschreiben vollzogen wird. Schreiben umfasst lediglich 
die im weitesten Sinn motorischen/mechanischen Handlungen zur Herstellung von Ge-
schriebenem und ist damit ein Teilprozess des Verfassens.

Schrift: �Abstraktes bzw. virtuelles Inventar von Graphen. Dient als Ressource zum Schreiben und 
ist diesem entsprechend vorgelagert. Neben Schriften mit klar begrenzten und definierten 
festen Inventaren, die durch das Schreiben nicht verändert werden, gibt es Schriften mit 
dynamischem, offenem Graphinventar, auf die das Schreiben bzw. das Geschriebene zurück-
wirkt.

Verfassen: �Gesamtheit der Handlungen, die zu Geschriebenem führen. Umfasst sowohl das 
Schreiben als auch damit verbundene, vorgängige und zeitgleiche, planerische und semioti-
sche Prozesse.
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Datum Medium Titel Zugriff Seiten Webadresse

12.05.1993 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Neuankündigungen bei IBM Factiva

29.07.1998 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Scharlatanerie oder effizientes Selek-
tionsmittel?

Factiva

17.09.1998 FACTS Elektronischer Menschenverstand Factiva 116

22.03.1999 Berliner Zeitung Mikrowelle mit Bildschirm Factiva 33

23.03.1999 Stuttgarter Zeitung Handgeschriebene Computerbriefe Factiva 19

11.12.1999 Stuttgarter Zeitung Dänische Schüler verlernen Hand-
schrift

Factiva 24

24.12.1999 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Der königliche Kalligraph und die 
Bibel

Factiva

29.01.2000 Neue Zürcher 
Zeitung (NZZ)

Kritzelei und Reinschrift Factiva

05.08.2001 Sonntagszeitung Das Sagem WA 3050 ist ein Smart-
phone […]
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04.01.2002 Basler Zeitung Von Schreibmeistern, Hulliger und 
Experimenten
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29.06.2002 Neue Luzerner 
Zeitung

Liebe ist, wenns Handy piepst SMD 48

30.06.2002 Sonntagszeitung Digitale Schiefertafeln Factiva

03.08.2002 Der Standard Renaissance der Handschrift Factiva

21.08.2002 Basler Zeitung Vom Hulliger-Schreibkorsett zu Tin-
guely-Briefen
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28.08.2002 Stuttgarter Zeitung Bin Laden meldet sich schriftlich aus 
dem Jenseits
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01.09.2002 NZZ am Sonntag Zugabe Handschriftlich Factiva

27.09.2002 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Die Rückkehr eines Wiedergängers Factiva

07.11.2002 Der Standard Zurück zur Schreibtafel – Der Tablet 
PC debütiert

Factiva

23.11.2002 Der Standard Die nackte Handschrift Factiva



272  Diskurskorpus

Datum Medium Titel Zugriff Seiten Webadresse

02.03.2003 Sonntagszeitung Das Gewicht der Worte liegt in der 
Spitze der Feder

Factiva

22.03.2003 Zofinger Tagblatt «Revolution» zum Positiven Factiva

27.07.2003 Sonntagszeitung Edle Schreibkraft SMD 66

09.11.2003 NZZ am Sonntag Schreiben statt tippen Factiva

19.12.2003 Der Standard Memo an TabletPC Factiva

01.12.2004 Stuttgarter Zeitung Bei dieser Jahrgangstinte sieht der 
Schreiber rot

Factiva 25

23.12.2004 Berner Zeitung (BZ) Lesertelefon zum Erbrecht – Letzter 
Wille: Von A bis Z von Hand

Factiva

28.08.2005 Welt am Sonntag Eine Spur von gutem Benehmen Factiva 69

04.09.2005 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Die Handschrift ist das neue Status-
symbol

Online 34SRx82

09.12.2005 Financial Times 
Deutschland

Gute Karten Factiva 240

10.12.2005 Tages-Anzeiger Ein Manifest der Entschleunigung Factiva 57

18.03.2006 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Anmerkungen zur Geschichte der Gra-
phologie: Die Aura der Handschrift

Online 36aNrZk

19.03.2006 Sonntagszeitung Saukralle und Schwefelgeruch Factiva 92

06.06.2006 Tages-Anzeiger Bald wird die Wandtafel zum letzten 
Mal gewischt

Factiva 55

12.07.2006 20 Minuten Dem Liebesbrief die eigene Hand-
schrift verpassen

Online 2OUsjAw

29.11.2006 Allgemeine Zeitung 
Mainz

Klassischer Brief hat besonderen Wert Factiva

08.12.2006 Stuttgarter Zeitung Der bewusste Griff zur edlen Feder Factiva

23.12.2006 General-Anzeiger 
[Bonn]

Worte, die von Händen kommen Factiva

03.01.2007 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Lesbar statt «schön» – Eine neue 
Handschrift in Schweizer Schulstuben

Factiva

15.02.2007 St. Galler Tagblatt Die Erotik des Schreibens – Schnürli-
schrift ade?

Factiva

19.05.2007 Hamburger Abend-
blatt

Handschrift – Warum uns die schöne 
Kunst des Schreibens abhanden 
kommt

Factiva

04.08.2007 Stuttgarter Zeitung Von Hand und mit einem Hauch 
Lavendel

Factiva

17.09.2007 Tagesspiegel Was machen wir heute? – Schön-
schreiben

Factiva

31.12.2007 Aargauer Zeitung Ein Meister mit der Rhedisfeder Factiva
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Datum Medium Titel Zugriff Seiten Webadresse

18.02.2008 Tages-Anzeiger Schnörkellos gegen die alte «Schnür-
lischrift»

Factiva

19.02.2008 Tages-Anzeiger Die Basisschrift ist nur bedingt 
tauglich

Factiva

12.04.2008 Süddeutsche Zei-
tung (Wissen)

HAND SCHRIFT – Wer nur eine kleine 
Notiz hinterlässt, verrät fast alles über 
sich […]

Print 22

19.04.2008 Allgemeine Bäcker-
Zeitung

Saubere Auszeichnung ist Visitenkarte Factiva 13

11.06.2008 Appenzeller Zeitung Es lebe der Brief! Print 43

02.10.2009 Der Schweizerische 
Beobachter

Das Testament: Wie verfasst man 
seinen letzten Willen – und wann?

Factiva 50–51

20.12.2009 Sonntag Testament als Neujahrsvorsatz Factiva

10.01.2010 NZZ am Sonntag Die Handschrift Factiva 53

15.02.2010 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Mittel zum Zweck oder Spiegel der 
Seele?

Factiva 32

07.03.2010 Zofinger Tagblatt Der Vorreiter in der Basisschrift SMD 54

22.03.2010 Berner Zeitung (BZ) Das Comeback der Handschrift Factiva 30

03.04.2010 Südwest Presse Bewerbungs-Tipps Factiva 43

24.09.2010 Bilanz Der Weg zur Edelfeder Factiva 92–97

27.11.2010 Die Südostschweiz Bizarrer Fall von sexueller Belästigung Factiva

18.12.2010 Süddeutsche 
Zeitung Online

Weihnachtsgrüße Factiva

10.01.2011 Spiegel Online Handschriften zum Gruseln – Junge, 
wie du wieder schreibst!

Factiva

30.01.2011 Sonntagszeitung Die Handschrift ist wie das Feuer-
machen

Factiva

12.03.2011 Berliner Zeitung 
(Immobilien)

Erbe und Vermächtnis Factiva 2

14.05.2011 Tages-Anzeiger An der Schreibmaschine, dem Rand 
der Welt

Factiva

30.05.2011 Basler Zeitung Die Helden unter der Matratze Factiva 31, 33

17.06.2011 Ostsee-Zeitung Der Liebesbrief lebt! Factiva 6

16.08.2011 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Ohne Feinmotorik – Eine Druckschrift 
für Grundschüler

Factiva 41

20.08.2011 Hamburger Abend-
blatt

Das schönste Versprechen, das die 
Schule geben kann

Factiva 13

28.08.2011 SonntagsBlick Wir Handy-Marionetten Factiva
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Datum Medium Titel Zugriff Seiten Webadresse

06.10.2011 SDA – Schweizeri-
sche Depeschen-
agentur

111006 Factiva SDA: Unleserliche Ärz-
teschrift kann Patienten gefährden

Factiva

18.11.2011 St. Galler Tagblatt Die Liebe schreibt von Hand Print 20

06.12.2011 Basler Zeitung «Man lernt, sich im Raum zu finden» Factiva 35, 37

10.02.2012 Süddeutsche Zei-
tung (Magazin)

… das Ende der Handschrift? Factiva 28

03.03.2012 Frankfurter Rund-
schau

Schreibkampf: Des Großvaters 
Liebesbriefe / Der kleine Marco und 
das große G

Print 2–3

13.05.2012 Sonntagszeitung «Mit einem Stift zu schreiben, ist 
höflicher»

Factiva

13.05.2012 Sonntagszeitung Handschrift statt Facebook Factiva

04.08.2012 Tagesspiegel Von Hand mit Liebe Factiva 27

13.08.2012 Welt kompakt Der Charakter liegt in der Handschrift Factiva 24

14.09.2012 Rheinische Post Schreib- und Leseglück Factiva

21.09.2012 Gießener Anzeiger Wer schreibt denn eigentlich noch? Factiva

22.09.2012 Trierischer Volks-
freund

«Da ist Herzblut drin!» Factiva 25

24.09.2012 Deutsche Welle 
[Transkript durch 
DW]

Die Handschrift im digitalen Zeitalter Factiva

01.10.2012 Museum für 
Kommunikation 
Frankfurt

Zettelchen (Ausstellungsflyer) Online 2YlyiSf

22.10.2012 Sat1 (Sendung: 
Planetopia) [Film-
beitrag]

Taste oder Tinte – stirbt die Hand-
schrift aus?

Online 
(Youtube)

2s8EbGs

04.11.2012 Kurier.at «Willst Du mit mir gehen?» Online 2Lsqby3

21.12.2012 Der Schweizerische 
Beobachter

Am Telefon – Den schönen Schein 
gewahrt

Factiva 59

24.12.2012 Bergedorfer Zeitung Wie sagen Sie es Ihrem Liebsten? Factiva 16

24.12.2012 Salzburger Nach-
richten

Schreib, wie du bist! Factiva 12

11.01.2013 Frankfurter Rund-
schau

Junge Chinesen verlernen das Lesen Factiva 23

08.03.2013 St. Galler Tagblatt Handschriftlich Factiva 51

10.03.2013 St. Galler Tagblatt Das Comeback der Handschrift Factiva 21

25.03.2013 Der Bund [Bern] Handschrift bleibt bei Schülern beliebt Factiva 17

08.06.2013 Sächsische Zeitung Siegeszug der Sauklaue Factiva 33
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Datum Medium Titel Zugriff Seiten Webadresse

08.06.2013 Salzburger Nach-
richten

Im Fluss der Schrift Factiva 62

22.09.2013 St. Galler Tagblatt Das Ende des Schnürlis ist bald 
erreicht – Schnürlischrift: Die meisten 
Kinder mögen sie

Factiva 2

03.11.2013 Kurier am Sonntag »Liebesbriefe sterben wahrscheinlich 
nie aus«

Factiva

09.11.2013 Der Standard Ein Quiz für das »Selbstvertrauen der 
Nation«

Factiva 6

13.11.2013 Welt online Handschriftlich – »Unterschätzen Sie 
niemals die Weihnachtskarte«

Factiva

12.12.2013 Berner Zeitung (BZ) Im Bus zur Schule schweben Factiva 28

12.02.2014 Walliser Bote Liebesbrief – einfach bezaubernd Print 8

25.02.2014 Neue Luzerner 
Zeitung

Wann soll man Briefe von Hand, wann 
am PC schreiben?

Print 26

09.04.2014 Welt online Schweizer Beispiel: Warum nicht 
gleich die Handschrift abschaffen?

Factiva

10.05.2014 Stuttgarter Zeitung Aus erster Hand Factiva 2

27.05.2014 Deutschlandfunk 
[Transkript DF]

Von der Schönschrift zur Sauklaue Online 2Pn90if

10.06.2014 Berliner Zeitung Zum Begreifen braucht es Hand und 
Hirn

Factiva

24.06.2014 Frankfurter Rund-
schau

Vom Aussterben bedroht – Die 
Schreibschrift weicht vielerorts einer 
neuen Grundschrift aus Druckbuch-
staben

Factiva 22

05.07.2014 Stuttgarter Zeitung »Ich bin ein Papiermensch« Factiva 42

22.07.2014 Deutsche Welle 
[Filmbeitrag]

Revival der Schönschrift Online 
(Youtube)

36804Eh

26.08.2014 Deutschlandfunk 
[Transkript DF]

Druckschrift vs. Schreibschrift – Stirbt 
die Handschrift aus?

Online 2OXsOdl

29.09.2014 SRF (Schweiz Aktu-
ell) [Filmbeitrag]

Tafelwart Online 
(Youtube)

33YYKCb

01.10.2014 BizzMiss-Magazin 
[2016 eingestellt]

So wichtig ist die Handschrift im 
Berufsleben 

Online 38fsKwT

08.10.2014 Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
(online)

Bleistift gegen Computer: Die Feder 
setzt sich zur Wehr

Online 2DSVSMB

29.10.2014 St. Galler Tagblatt Die letzten Tage der Schnüerlischrift – 
Das ist die Basisschrift

Factiva 9
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04.11.2014 St. Galler Tagblatt In der Schrift liegt die Ruhe – Grapho-
logie: Was sie leistet – und wofür sie 
genutzt wird

Factiva 21

14.11.2014 Passauer Neue 
Presse

Die Handschrift ist unsere Visitenkarte Factiva

17.11.2014 Savon Sanomat Käsialakirjoitus loppuu kouluissa, 
tilalle tekstaus (≈ Handschrift in der 
Schule am Ende, ersetzt durch texten/
tippen)

Online [36cWF7s]

18.11.2014 YLE Kaunokirjoitus jää historiaan – koulu-
issa halutaan opettaa tekstaamista ja 
näppäintaitoja (≈ Die Kalligraphie ist 
Geschichte – Schulen wollen Texten 
und Tippen lehren)

Online 2s6zQ6i

20.11.2014 Helsinki Times Schools will start teaching typing 
instead of longhand

Online 350jrPq

21.11.2014 BBC Writing lessons give way to typing Online 2OZLER7

24.11.2014 Tages-Anzeiger Ist notiert Print 30

01.12.2014 unipress (Nr. 162) Handschrift: zweckmässig statt schön! Print 12–16

07.12.2014 BILD am Sonntag Mehr als Ja und Amen – Warum die 
Briefe meiner verstorbenen Eltern mir 
so wichtig sind

Factiva 11

09.12.2014 Deutsche Wirt-
schaftsnachrichten

Tastatur hat Vorrang: Finnland streicht 
Schreibschrift vom Lehrplan

Online 2rmGp4H

24.12.2014 Die Presse Die Schreibschrift verschwindet Factiva

24.12.2014 Stuttgarter Nach-
richten

Die Schreibschrift hat ausgedient Factiva 8

07.01.2015 Der kleine Bund Viel Papier für Gefühle Print 21

10.01.2015 Rheinische Post Finnen schaffen die Handschrift ab Factiva

13.01.2015 DPA (Deutsche 
Presse-Agentur)

Finnland schafft die Schreibschrift ab Factiva

13.01.2015 Pressemitteilung 
(Finnische Bot-
schaft)

Finnische Schüler lernen auch künftig 
von Hand zu schreiben

Online [2OWRrql]

14.01.2015 General-Anzeiger 
[Bonn]

Wegwerfkultur Factiva

14.01.2015 Nürnberger Nach-
richten

Schnörkellose Finnen Factiva 24

16.01.2015 St. Galler Tagblatt Totgesagtes lebt oft länger Factiva 33

19.01.2015 General-Anzeiger 
[Bonn]

Es gibt nichts Individuelleres als unse-
re Schreibschrift [Leserinnenbrief]

Factiva
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20.01.2015 Neue Presse Finnland schafft Schreibschrift in der 
Schule ab

Factiva 6

21.01.2015 Welt online Medienwandel – Warum wir nie 
wieder etwas schreiben werden

Online

23.01.2015 Frankenpost Zum Tage – Individueller Gruß Factiva 17

23.01.2015 Deutschlandfunk 
[Transkript DF]

Eine Spezialform der Feinmotorik Online 2sTCNI3

24.01.2015 Kölnische Rund-
schau

»Buchstaben und Schrift verschwin-
den ja nicht«

Factiva

24.01.2015 Sat1 (Sendung: 
Frühstücksfernse-
hen) [Filmbeitrag]

Handschrift oder Tippen? Online 
(Youtube)

342B3Jg

27.01.2015 SWR Handgeschrieben – Vom Niedergang 
einer hohen Kunst

Factiva

31.01.2015 Hamburger Abend-
blatt (online)

Im Experiment erzielten Studenten, 
die von Hand mitschrieben, bessere 
Noten […]

Factiva

31.01.2015 taz Ist die Schreibschrift überflüssig? Factiva 17

04.02.2015 Nürnberger Nach-
richten

Von Qualen in der Schule und Freude 
über Grußkarten

Factiva 31

06.02.2015 UnterBlog (Horst 
Lüning) [Filmbei-
trag]

Abschaffung der Schreibschrift in 
Finnland

Online 
(Youtube)

367up5U

10.02.2015 Wiener Zeitung Was die Handschrift im Gehirn 
bewirkt

Online 2RuxtF9

11.02.2015 Neue Presse Kunst und Kultur in einer Hand Factiva 7

14.02.2015 Frankfurter Neue 
Presse

»Der Liebesbrief wird nicht verschwin-
den«

Online 34WoTTH

23.02.2015 SWR (Sendung: 
Zur Sache!) [Film-
beitrag]

Schreibschrift ade? Online 
(Youtube)

[2Pk89Pw]

27.02.2015 brand eins Der scheinbar persönliche Touch Factiva 16–17

27.02.2015 Euronews (Sen-
dung: Learning 
World) [Filmbei-
trag]

Ist die Handschrift im digitalen Zeital-
ter bedroht? 

Online 
(Youtube)

2sUpuqV

01.03.2015 WirtschaftsWoche 
(online)

Schreibkultur – Die Handschrift ist auf 
dem Rückzug

Factiva

01.03.2015 NZZ am Sonntag Die Handschrift verkümmert Print 26–27

11.03.2015 3sat [Filmbeitrag] Von der Hand in den Kopf - Das Deba-
kel um die Schreibschrift

Online [2RrqH39]

12.03.2015 Sächsische Zeitung Ist die Schreibschrift abgeschrieben? Factiva 16
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02.04.2015 Kölner Stadtan-
zeiger

Rettet die Romantik – schreibt wieder 
mit der Hand!

Factiva

09.04.2015 Deutsche Welle Ist die Schreibschrift out? Online 2Yo3Oie

10.04.2015 Deutsche Welle 
(Sendung: Journal) 
[Filmbeitrag]

Bleibt die Handschrift auf der Strecke? Online 
(Youtube)

2RxkTFc

11.04.2015 Trierischer Volks-
freund

Zum Artikel »Kinder verlernen das 
Schreiben von Hand« [Leserinnen-
brief]

Factiva 1

11.04.2015 Deutschlandfunk Richtig Schreiben aber wie Online 2qsxjmJ

12.04.2015 Neue Luzerner 
Zeitung

Das Ende einer wenig geliebten Schrift Factiva

17.04.2015 Mitteldeutsche 
Zeitung

Mit Schwung und Eleganz Factiva

17.04.2015 Deutschlandfunk 
[Hörbeitrag]

Tippen, Texten und T9 - Brauchen wir 
die Handschrift noch? 

Online [2sRXmoc]

21.04.2015 Stuttgarter Zeitung Die eigene Schrift Factiva 3

27.04.2015 Tages-Anzeiger Was die Schrift über den Autor verrät Factiva

02.05.2015 Berliner Zeitung Wer schreibt, der bleibt Factiva

19.05.2015 spektrum.de Schule und Lernen: Von Hand gelernt Online 358UX6A

07.06.2015 BILD am Sonntag Müssen wir die Schreibschrift* für 
Kinder retten?

Factiva 8–10

08.06.2015 Der Tagesspiegel 
(online)

Ich ist ein Schnörkel Factiva

12.06.2015 Süddeutsche 
Zeitung

Zu Besuch bei einem Schreibkurs der 
Volkshochschule

Factiva 52

19.06.2015 Rheinische Post Ein Plädoyer für das Altmodische Factiva

30.06.2015 Welt kompakt Die Schönschreiberin Factiva 24

09.07.2015 DIE ZEIT Der Streit um die Handschrift Factiva 57

27.07.2015 Süddeutsche 
Zeitung

Künstliche Intelligenz: Computer lernt 
Handschrift

Online 33Rvs8t

21.08.2015 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Der Brief ist tot / »Die Liebe ist das 
gesprächigste aller Gefühle«

Print 56

07.09.2015 Coopzeitung Handschrift: Ein persönlicher 
Ausdruck

Online 2OY49Fe

19.09.2015 Stuttgarter Nach-
richten

Der Mensch – ein Brief Gottes, in 
einer einmaligen Schrift

Factiva 102

26.09.2015 Allgemeine Zeitung 
Mainz

Als Ausdrucksform unübertroffen Factiva

02.10.2015 Basler Zeitung Kleine grosse Welt – Selfies Factiva 9
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18.11.2015 STERN Schreibt sie nicht ab! Factiva 120–
122

27.11.2015 Süddeutsche 
Zeitung (online)

Schreiben lernen in der digitalen Welt 
– Stift statt Taste

Factiva

04.12.2015 Lübecker Nachrich-
ten (online)

Weihnachtskarten trotzen WhatsApp 
& Co.

Online 2RqoXac

13.12.2015 Kurier am Sonntag Weihnachtspost vom Roboter Factiva

21.12.2015 Hannoversche 
Allgemeine Zeitung 
(online)

Das sind die besten Last-Minute-Ge-
schenke

Factiva

07.01.2016 Tages-Anzeiger Die Schnüerlischrift ist am Ende Print 1, 17

15.01.2016 Basler Zeitung Goodbye, geliebt-gehasste Schnür-
lischrift! / Iris Meier (Graphologin, 
Interview)

Factiva 21

16.01.2016 Basler Zeitung Unsere Kinder sollen die Schnürli-
schrift nicht mehr lernen. Warum?

Factiva 3

17.01.2016 Schweiz am 
Sonntag

Von der Schnüerlischrift erlöst Print 62

19.01.2016 Basler Zeitung Ist das Ende der Handschrift so nah? 
[Leserinnenbrief]

Factiva 18

23.01.2016 Leipziger Volkszei-
tung (Journal)

Unterschätzt überschätzt Factiva 2

23.01.2016 Nordbayerische 
Nachrichten

Mit Kugelschreiber oder Tastatur? Factiva 8

29.01.2016 Erlanger Nach-
richten

Der Aufforderung »Schreib halt« 
gefolgt

Factiva 34

15.02.2016 Tages-Anzeiger Zürich leistet sich «Extrawurst» im 
Schreibunterricht

Print 15

17.02.2016 Euronews.com Deutschland: Handschrift wird für 
Schüler zum Problem

Online 2YtNxsf

18.02.2016 Aachener Zeitung Geht eine wichtige Kulturtechnik 
unter? [Repräsentative Umfrage]

Factiva 27

20.02.2016 WirtschaftsWoche 
(online)

Digitalisierung – Kinder haben Proble-
me mit Handschrift

Factiva

21.03.2016 Basler Zeitung Caran-D’Ache-Präsidentin Carole 
Hübscher über die Zukunft der Schrift 
und ihrer Stifte

Factiva 8

26.03.2016 Tages-Anzeiger 
Magazin

Eco und die Erinnerung Print 29

31.03.2016 Süddeutsche 
Zeitung

Das Streiflicht Print 1
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15.04.2016 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

CD, Hülle, eine Art Liebesbrief Print 60

17.04.2016 Sonntagszeitung Fünfer und Weggli für Notizbuch-Lieb-
haber

Factiva 60

23.04.2016 jetzt.de Was du tippst, das fühlst du Online 3579b8p

31.05.2016 Business Insider 
[Filmbeitrag]

Schönschrift in Perfektion: Mit diesem 
Kalligrafie-Roboter

Online 
(Youtube)

[342Cibo]

02.07.2016 Berliner Morgen-
post (online)

Tradition – Lass uns schreiben! Factiva

23.07.2016 Schaffhaueser 
Nachrichten

Handschrift Kultiviertheit Print 15

03.08.2016 Tages-Anzeiger Mächtiger als das Schwert Print 25

22.08.2016 Der Landbote Schnüerlischrift ade. Die Erstklässler 
lernen Basisschrift

Factiva 3

24.08.2016 Tages-Anzeiger Mamablog Kinder schreiben immer 
schlechter von Hand. Na und?

Factiva

24.09.2016 Tages-Anzeiger 
Magazin

Enzensberger — Obrist Print 17–27

22.10.2016 Abendzeitung 
München

Ein Symposium geht der Frage nach, 
ob handschriftliches Schreiben noch 
zeitgemäß ist

Factiva 33

24.10.2016 Spiegel Online Arbeitszeugnis: Unterschrift zu 
krakelig – Frau klagt gegen Chef

Online 2DUA2Zk

05.11.2016 Süddeutsche 
Zeitung

Schreib mal wieder! Nach Malbüchern 
für Erwachsene kommen jetzt Schön-
schreibhefte

Factiva 57

30.11.2016 Business Insider Mit der Hand zu schreiben macht euch 
intelligenter

Factiva

12.12.2016 Business Insider 
[Filmbeitrag]

Wie ihr euer l, t, i, und y schreibt, ver-
rät sehr viel über eure Persönlichkeit

Factiva [340PSfx]

15.12.2016 SWR Die Retter der Handschrift Factiva

16.01.2017 na news aktuell 
(OTS)

Die neue Lust am Handgeschriebenen Factiva

21.01.2017 Nordwest-Zeitung Wie die eigene Handschrift sich mit 
der Zeit entwickelt

Factiva

21.01.2017 Blick Sogar Trumps Unterschrift macht 
Angst! / »Das bedeutet: Ich, sofort, 
alles«

Factiva 1–2

23.01.2017 Meininger Tagblatt Einzigartig: Die Handschrift Factiva 16

23.01.2017 Neue Westfälische Experten bangen um Handschrift / 
Schreiben Sie noch oder tippen sie 
schon wieder?

Factiva 8, 15
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23.01.2017 Ostsee-Zeitung Guten Tag liebe Leser – Heute ist ein 
besonderer Tag

Factiva 9

23.01.2017 Südthüringer 
Zeitung

Klartext: Ein Text in Tasta-Dur Factiva 1

23.01.2017 Saarlandwelle SR3 
[Hörbeitrag]

Zum Tag der Handschrift Online [2sRZVXo]

23.01.2017 hna.de Am 23. Januar ist internationaler »Tag 
der Handschrift«

Online 38cZTcU

23.01.2017 Hessische/Nie-
dersächsische 
Allgemeine (HNA, 
online)

»Tag der Handschrift« Online

24.01.2017 Kölner Stadtan-
zeiger

Digitalisierte Sauklaue Factiva 20

24.01.2017 Ostsee-Zeitung Guten Tag liebe Leser – Früher war 
alles schöner

Factiva 9

06.02.2017 MaschinenMarkt 
Online

Handschrift im B2B – so hinterlassen 
Sie einen bleibenden Eindruck

Factiva

06.02.2017 Neue Westfälische Weg mit der Tastatur! Factiva 30

20.02.2017 @AthenaZoe78 
(Tweet)

#dieSchriftHinterDemAccount 
Sauklaue galore.

Twitter

04.03.2017 Zürichsee-Zeitung Die Handschrift verschwindet – und 
mit ihr ein Teil von uns

Factiva

13.03.2017 Migros-Magazin Handschrift gegen Compi Online [34WpGnD]

16.03.2017 Neue Züricher 
Zeitung (NZZ)

Diese unverwechselbare persönliche 
Spur

Print 37

20.03.2017 @Plappertante 
(Tweet)

Sie haben ja vielleicht eine schöne 
Handschrift! […]

Twitter 36aE9wo

28.03.2017 Deutschlandfunk 
[Hörbeitrag]

Papier und Gedächtnis – Selber schrei-
ben macht schlau

Online 2RxpK9z

05.05.2017 Hamburger 
Allgemeine Zeitung 
(HAZ, online)

Die Schönschreiber Online 2PhRPPe

06.05.2017 Leipziger Volks-
zeitung

»Von Hand schreiben ist wie medi-
tieren«

Factiva 4

01.06.2017 Deutschlandfunk 
[Hörbeitrag; Tran-
skript DF]

»Wer nicht schreibt, bleibt dumm« Online 2LstWUb

04.06.2017 Zentralschweiz am 
Sonntag

Schönschreiben ist wie Yoga Factiva

20.06.2017 persoenlich.com Dialogmarketing: Wenn der Roboter 
von Hand Kunden anschreibt

Online 2OVPydt
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12.08.2017 Blick (online) Handschrift-Roboter Online 2roAmfY

18.08.2017 @JZipperling 
(Tweet)

Geht mir auch so. Ich mag Notizbü-
cher zwar, aber ich […]

Twitter 2RpfvE4

26.08.2017 Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
(online)

Verlust der Handschrift: Schlecht für 
den Intellekt

Online 2LquxFK

30.08.2017 mdr [Hörbeitrag] Interview zum Thema Handschriften 
im Wandel der Zeiten

Online 33UR57W

30.08.2017 mdr Handlettering - die Lust am Schwung 
der Buchstaben

Online [2rY51B1]

19.09.2017 @ExilRudi (Tweet) Lächerlich dass an Schulen immer 
noch Schreiben (von Hand) […]

Twitter [34WEBOl] 

04.11.2017 @errorlein (Tweet) Hallo Depression, heute hast du nicht 
die macht, […] [+ weitere Tweets]

Twitter 2Yy3BcJ

04.11.2017 @KatinaLatina 
(Tweet)

Ich weiß, Legastheniker auch, habe ich 
beides im Haus. […]

Twitter [2YmMSc4]

04.11.2017 @Spielsocke 
(Tweet)

das ist fair: es gibt viele leute die 
absolut nichts für ihre […]

Twitter [2DYnqA5] 

05.11.2017 @Lotterleben 
(Tweet)

Ist das deine Handschrift? o.o Wie 
derbe hübsch!

Twitter 2OX3Vyv

07.11.2017 @BObrist (Tweet) Gerade mit der Post bekommen [+ 
weitere Tweets]

Twitter 2OVe8v0

08.11.2017 @bkastl (Tweet) Das ist schön. Allerdings frage ich 
mich bei meiner […]

Twitter 365ftoM

08.11.2017 @cs50935 (Tweet) Meine Handschrift? Wenn ich damals 
ein Huhn über […]

Twitter 2YtOpgv

08.11.2017 @sandroluescher 
(Tweet)

Ein ziemlich idiosynkratisches Schrift-
bild (geringelter i-Punkt […]

Twitter [2DTxXN2]

09.11.2017 @edmeier_ (Tweet) Fünf Stunden mit der Kollegin mit der 
schönen Handschrift […]

Twitter 2YsnNwj

09.11.2017 @Peine01 (Tweet) Wenn die Handschrift Ausdruck der 
Persönlichkeit ist, […]

Twitter 2YnAFnv

10.11.2017 Deutschlandfunk 
[Hörbeitrag; Tran-
skript DF]

Handschrift – Schreiben statt Tippen – 
gut fürs Hirn

Online [387huCZ]

10.11.2017 @Ferid_Schnee 
(Tweet)

Der @FelixIsADino hat übrigens eine 
sehr tolle  […]

Twitter 2YnFTzy

13.11.2017 @Lennyficate 
(Tweet)

Allein für dieses Chrome Plugin, das 
Trumps Tweets in der […]

Twitter 2LuG3jm

13.11.2017 @Noob_Leuchte 
(Tweet)

Ach du scheisse Wat hat der den für ne 
sauklaue das sieht aus […]

Twitter [2DSSJww]
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13.11.2017 @StarlightLink 
(Tweet)

Das ist eindeutig seine eigene Twitter 2PodWn6

23.11.2017 @AstraStarLP 
(Tweet)

Oh Gott! Meine Handschrift wird auch 
immer schlimmer! [Bild]

Twitter 2Pqr8rU

03.12.2017 DIE ZEIT (Wissen, 
online)

Wie das Schreiben das Denken 
verändert

Online 2Rs7wWG

11.12.2017 @odradet (Tweet) Mein Gedanke: Schreiben per Hand/ 
per Füller vor allem/ […]

Twitter [2sRUNCB]

18.12.2017 Thurgauer Zeitung Roboter «Sophie» schreibt in schöner 
Handschrift

Factiva

01.01.2018 Welt online Lehrer: »An der Handschrift halten 
wir fest«

Factiva

02.01.2018 @46qm_Stil 
(Tweet)

Wir sollten unbedingt mehr Briefe von 
Hand schreiben. #liebesbriefe

Twitter 34RZkTD

02.01.2018 @bluetiger1911 
(Tweet)

Ne Whatsapp wirst in 20 Jahren nicht 
auf dem Dachboden […]

Twitter 2YmG4eB

02.01.2018 @MikaMurstein 
(Tweet)

Früher konnte ich so besser denken, 
mittlerweile isses umgekehrt. :/

Twitter 2rbCrw0

12.01.2018 mdr Hirnforscher: Ohne Schreibschrift ver-
kümmert das Gehirn [Transkript von 
Video: Brauchen Kinder heute…]

Online 33RTJeR

12.01.2018 mdr [Filmbeitrag] Brauchen Kinder heute noch Schreib-
schrift?

Online [33UH2Qp]

12.01.2018 mdr [Filmbeitrag] Manfred Spitzer: Die Handschrift ist 
der Weg in unser Gedächtnis

Online 
(Youtube)

36hJv9b

16.01.2018 @M4RC3L0993 
(Tweet)

Hört sich ja nicht so nice an  [+ 2 
weitere Tweets]

Twitter [34WLDTv]

16.01.2018 @vanessaasxworld 
(Tweet)

Meine einzige Aufgabe bisher […] [+ 2 
weiter Tweets]

Twitter 2PlnKhD

22.01.2018 Westdeutsche 
Zeitung

Tag der Handschrift: Schreib mal 
wieder mit Stift statt Taste

Online 2OWuiEM

23.01.2018 Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 
(online)

Wider die Verächter des Schönschrei-
bens

Online 38h0Jp4

23.01.2018 ZDF (Sendung 
heute) [Transkript 
ZDF]

»Schüler kommen nicht um Schreiber-
werb umhin«

Online [2RsYicU]

23.01.2018 @_meingeheimnis_ 
(Tweet)

Dann mache ich auch mal mit #Tag-
derHandschrift

Twitter 36k4ybh

23.01.2018 @bka Unsere #Handschrift  ist individuell 
- jeder Mensch […]

Twitter 33XoGOK

23.01.2018 @CaroxoraC 
(Tweet)

#TagderHandschrift Twitter 2DTXmX2
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23.01.2018 @DLF Die #Handschrift stirbt aus. Ist das 
schlimm? […]

Twitter 2Pn5MLF

23.01.2018 @Leonie2457 
(Tweet)

#tagderhandschrift Twitter 2YkVOPg

23.01.2018 @Malanee1980 
(Tweet)

#tagderhandschrift […] Twitter 35762p7

23.01.2018 @sabber_lott 
(Tweet)

#TagderHandschrift Twitter 2sRVbkx

23.01.2018 @snowwhizzl 
(Tweet)

#tagderhandschrift Twitter 2rkB65W

23.01.2018 @stehsatz (Tweet) #TagderHandschrift Twitter 2s0olO0

24.01.2018 Thüringer Allge-
meine

Bedrohtes Kulturgut Factiva 13

24.01.2018 @Miss_Middleman 
(Tweet)

Nachdem ich es gestern verraft habe, 
das Foto […]

Twitter 2sK7Gyn

27.01.2018 Blick Das verrät seine Unterschrift Factiva 2

18.02.2018 Coopzeitung Schönschrift  – Die neue Freude an 
Buchstaben / Was schreiben Sie noch 
von Hand?

Print 7, 
22–25

12.03.2018 Süddeutsche 
Zeitung (online)

Das Ende der Tinte Online 2s0l1T2

20.03.2018 Coopzeitung Handschrift macht klug Print 1, 5, 
18–25

36am3ue
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schreiben/

40 https://bit.ly/2Nixto7 https://www.oed.com/view/Entry/30639?rskey=Q21J81&amp;result=1

40 https://bit.ly/2E9HuzD https://home.unicode.org/basic-info/overview/

42 https://bit.ly/36ce5l8 https://web.archive.org/web/20100328042929/http://tclab.kaist.ac.
kr/~otfried/Mule/unihan.html

42 https://bit.ly/2ondFaA https://www.quora.com/What-is-the-largest-most-robust-Unicode-font

46 https://bit.ly/2t9DoWb http://www.kps-fonts.ch/de_gruppe1.html

48 https://bit.ly/2PB0iiq https://www.myfonts.com/fonts/julia-bausenhardt/kafka/

64 https://bit.ly/2YAjoaQ https://www.oed.com/viewdictionaryentry/Entry/139975

64 https://apple.co/2PbDlla https://www.apple.com/apple-pencil/

64 https://bit.ly/38t5jR3 https://www.samsung.com/ch/smartphones/galaxy-note10/s-pen/

64 https://bit.ly/38vWeqv https://www.wacom.com/en-ch/products/stylus

66 https://bit.ly/357dsIN https://www.basisschrift.ch/schriftdateien

66 https://bit.ly/36qGqnm https://grundschulverband.de/die-grundschrift-fuer-den-computer/

74 https://bit.ly/34CDlQ4 https://www.microsoft.com/de-ch/surface/business/surface-hub-2

90 https://bit.ly/32qQVnZ https://www.post.ch/de/geschaeftsloesungen/direct-marketing/robopen

91 https://bit.ly/32sDl3H https://twitter.com/Lennyficate/status/930097398189314048

92 https://bit.ly/38tBU9i http://grundschulverband.de/grundschrift

99 https://bit.ly/35j81q8 http://www.oecd.org/berlin/themen/pisa-studie/

102 https://bit.ly/2Cxaqkm https://grafolino.ch/begleitmaterial/tipps/?L=0

106 https://bit.ly/2qQ3Gvd http://www.schreibmotorik-institut.com/images/PDF/Elternumfrage_2016.
pdf

106 https://bit.ly/36XcKiM http://www.schreibmotorik-institut.com/images/Lehrerumfrage2015.pdf

107 https://bit.ly/2KfOApI https://www.good.is/articles/stop-teaching-handwriting

107 https://bit.ly/34Qun1N https://rogueink.wordpress.com/tag/stop-teaching-handwriting/

109 https://bit.ly/2NEFepA https://www.unesco.de/infothek/gedenkanlaesse-der-un/welttage.html

110 http://bit.ly/2ohfgLN https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23tagderhandschrift&src=typd

117 https://bit.ly/2GMvLXB http://www.pbsaktuell.de/pbsaktuell/news/archiv/default.asp?nws_
item=45936
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117 https://bit.ly/2GMPPck http://www.marketmedia24.de/PDFs/Presseinfos/2018/Presseinfo_
PBS-Branche_2018.pdf

117 https://bit.ly/2OlCJbd http://www.pbsaktuell.de/pbsaktuell/suche/default.asp?alle_item=48142

121 http://bit.ly/2Cpvifv https://www.blick.ch/news/schweiz/mittelland/erst-iv-rente-gekuerzt-jetzt-
hass-post-ex-prostituierte-wird-massiv-bedroht-id7567885.html

121 http://bit.ly/2ETwqcI https://www.aargauerzeitung.ch/aargau/brugg/iv-rente-gekuerzt-und-jetzt-
auch-noch-bedroht-obrist-erstattet-anzeige-131886085

132 https://bit.ly/2qT2Rlk https://www.schreibmotorik-institut.com/images/Lehrerumfrage2015.pdf

132 https://bit.ly/376kXBe https://www.schreibmotorik-institut.com/images/STEP_Studie_2019.pdf

147 http://bit.ly/2Fqq6Kh https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.
html#a14

170 https://bit.ly/2GMPPck http://www.marketmedia24.de/PDFs/Presseinfos/2018/Presseinfo_
PBS-Branche_2018.pdf

170 https://bit.ly/2HkWStI https://www.buchreport.de/2017/05/03/grusskartenmarkt-2016-im-
dritten-jahr-in-folge-im-plus/

173 https://bit.ly/35j5IDe https://www.uni-bielefeld.de/lili/personen/useelbach/STUD/
trauersprueche.html#W

174 https://bit.ly/2KDWeKU http://www.trauersprueche.de/kondolenz.html

178 https://bit.ly/2s3cT47 http://www.lpv-maria-bildstein.ch/verein/

180 https://bit.ly/2qBG62u http://www.flickriver.com/photos/55074184@N07/5208064694/

180 https://bit.ly/2HyU9je https://de.dawanda.com/nav/queen-of-fucking-everything

180 https://bit.ly/2qKy9rc https://www.ldoceonline.com/dictionary/the-queen-of-something

182 https://bit.ly/2Hqi3xh https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Queen%20of%20
fucking%20everything

185 https://bit.ly/2JlNMgb https://www.desired.de/forum/lifestyle/bei-kleiner-geburtstagsfeier-kein-
geschenk-mitbringen/

185 https://bit.ly/2FdH1dM https://www.bym.de/forum/meine-welt/469775-geschenk-mitbringen-
party-geschenke-gewuenscht.html

185 https://bit.ly/2HMNYIj https://www.chefkoch.de/forum/2,22,242823/Bin-stinksauer-Geburtstag-
-ohne-Geschenke.html

185 https://bit.ly/35jtNvg https://www.ds.uzh.ch/ds/de/projekte/ansichtskartenprojekt

187 https://bit.ly/2qx32TK https://post-medien.ch/eine-postkarte-ist-wie-ein-blumenstrauss/

187 https://bit.ly/2D2anNF https://www.oed.com/view/Entry/180780

189 https://bit.ly/2u9PmfT http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/comeback-in-london-neustart-der-
doppeldecker-busse-a-730912.html

194 https://bit.ly/2YRzCwt https://www.charlottevonwrede.de

199 https://bit.ly/2G2S0ax https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

199 https://bit.ly/1DOXNsG https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.
html



Hyperlinks  287

Seite Kurzform Original

200 https://bit.ly/2r9ZZNv https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.
html#a505

201 https://bit.ly/2Kn7cCR https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__2247.html

204, 
205

https://bit.ly/2jU2gJt https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?
lang=de&type=highlight_simple_similar_documents&page=5&from_
date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_
aza=all&docid=atf%3A%2F%2F85-II-554&rank=41&azaclir=aza&highlight_
docid=aza%3A%2F%2F26-05-2015-5A_131-2015&number_of_ranks=577

208 https://bit.ly/2KqjWrC https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.
php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_
date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_
date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=
BGE+98+II+73&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_
fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%
2F%2F98-II-73%3Ade&number_of_ranks=15&azaclir=clir

216 https://bit.ly/38NZhe3 https://www.dwds.de/wb/Authentifizierung

216 https://bit.ly/2sOQ7d2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

216 https://bit.ly/2Fqq6Kh https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.
html#a14

219 https://bit.ly/37mxqAK https://www.gutefrage.net/frage/face-id-funktioniert-nicht

219 https://bit.ly/2kXAMmV https://www.android-hilfe.de/forum/samsung-galaxy-note-8-n950.3115/
fingerabdruckscanner-geht-nicht-mehr-richtig.856095.html

234 https://bit.ly/2lv320u https://t3n.de/news/mind-mapping-online-tools-568258/

236 https://bit.ly/2tMmc5F https://www.bild.de/geld/wirtschaft/post-it/das-riesen-geschaeft-mit-den-
mini-zettelchen-29874640.bild.html

237 https://bit.ly/33j4hDa https://de.wikipedia.org/wiki/Klebezettel

247 https://bit.ly/3jhoph3 https://www.gendercampus.ch/de/doing-diversity/document/
was-tun-sprachhandeln-aber-wie-w-ortungen-statt-tatenlosigkeit

251 https://bit.ly/2MhM2IT http://journals.openedition.org/gradhiva/1432

252 https://bit.ly/2K6Cc8Y https://www.baerkarrer.ch/publications/03_Bizzarro.pdf

252 https://bit.ly/2Z93XGR https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Erben_Vererben.
pdf?__blob=publicationFile&v=28

253 https://bit.ly/2PyayGt https://www.mercator-institut-sprachfoerderung.de/fileadmin/Redaktion/
PDF/Publikationen/Faktencheck_Handschrift_in_der_digitalisierten_Welt.
pdf

254 https://bit.ly/34PcX55 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118932667

254 https://bit.ly/35QLGRf http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige

256 https://bit.ly/2Qg96bV http://www.e-codices.unifr.ch/pdf/descriptions/csg-0023.pdf

257 https://bit.ly/2sSgClA http://www.mediensprache.net/networx/networx-66.pdf

257 https://bit.ly/378XazT http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10394.php

258 https://bit.ly/2PNKwQT http://www.sagg-zeitschrift.unibe.ch/6_09/hausendorf.html
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259 https://bit.ly/2MnVquv http://www.zora.uzh.ch/id/eprint/84555/1/SpuR_Arbeitspapiere_Nr02_
Aug2013.pdf

259 https://bit.ly/2QbT5Ut https://www.spur.uzh.ch/dam/jcr:4122c1a6-a5c9-4259-b500-ce62e-
385d00e/SpuR_Arbeitspapier_Nr01_2013_3.pdf

260 https://bit.ly/2Sivlkb http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=
18690126&zoom=33

260, 
265

https://bit.ly/35SRGZF http://www.transcript-verlag.de/978-3-89942-564-2/mensch-computer-
interface

262 https://bit.ly/2U4YW0t https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/7181

265 https://bit.ly/34Be4pp https://praxistipps.chip.de/handschrift-in-text-umwandeln-die-5-besten-
apps-und-programme_91992

266 https://bit.ly/2Qi5shM https://edoc.ub.uni-muenchen.de/10730/1/Rezec_Oliver.pdf

268 https://adobe.ly/2EYyZYV https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/products/type/pdfs/
AdobeGaramondPro.pdf

268 https://bit.ly/2EIRuAp https://nzzas.nzz.ch/wissen/swypen-gboarden-swiftkeyen-die-besten-
alternativen-zum-schnellen-tippen-ld.1374707

269 https://bit.ly/34N2RBW https://www.researchgate.net/publication/279513035_Figur-Grund-
Unterscheidung

269 https://bit.ly/3dQnx1Y http://www.unicode.org/versions/Unicode13.0.0/

272 https://bit.ly/2OUsjAw https://www.20min.ch/entertainment/lifestyle/story/Dem-Liebes-
brief-die-eigene-Handschrift-verpassen-29229244

272 https://bit.ly/34SRx82 https://www.nzz.ch/articleD3UM1-1.168045

272 https://bit.ly/36aNrZk https://www.nzz.ch/articleDNUS3-1.19316

274 https://bit.ly/2YlyiSf https://www.mfk-frankfurt.de/wp-content/uploads/2013/01/
Ausstellung_2012-2013_WillstDuMitMirGehen_Flyer.pdf

274 https://bit.ly/2s8EbGs https://www.youtube.com/watch?v=ICFzj0OXiLQ

274 https://bit.ly/2Lsqby3 https://kurier.at/buzz/willst-du-mit-mir-gehen/901.464/slideshow

275 https://bit.ly/38fsKwT http://www.ingahoeltmann.de/so-wichtig-ist-die-handschrift-
im-berufsleben/

275 https://bit.ly/2OXsOdl https://www.deutschlandfunkkultur.de/druckschrift-vs-schreibschrift-stirbt-
die-handschrift-aus.1008.de.html?dram:article_id=295682

275 https://bit.ly/2Pn90if https://www.deutschlandfunkkultur.de/kulturtechnik-von-der-
schoenschrift-zur-sauklaue.954.de.html?dram:article_id=287623

275 https://bit.ly/36804Eh https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=8u_g_oXNfts

275 https://bit.ly/33YYKCb https://youtu.be/IMKisyFGRPA

275 https://bit.ly/2DSVSMB https://www.faz.net/sonntagszeitung/bleistift-gegen-computer-womit-
schreibt-man-am-besten-13189730.html

276 https://bit.ly/350jrPq https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/12767-
schools-will-start-teaching-typing-instead-of-longhand-2.html
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276 https://bit.ly/2OWRrql http://www.finnland.de/public/default.aspx?contentid=319607&node
id=37052&culture=de-DE

276 https://bbc.in/2OZLER7 https://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-30146160

276 https://bit.ly/2rmGp4H https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/09/tastatur-hat-
vorrang-finnland-streicht-schreibschrift-vom-lehrplan/

276 https://bit.ly/2s6zQ6i https://yle.fi/uutiset/3-7635713

276 https://bit.ly/36cWF7s https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Käsialakirjoitus-loppuu-kouluissa-
tilalle-tekstaus/518050?pwbi=6be3c2de98c5c2bcabedf13f0b73f44a

277 https://bit.ly/2Pk89Pw https://www.youtube.com/watch?v=pQ1P7YIbrRQ

277 https://bit.ly/367up5U https://www.youtube.com/watch?v=tSbVv1NqC_4

277 https://bit.ly/342B3Jg https://www.youtube.com/watch?v=ax1x-aHJF6c

277 https://bit.ly/2sUpuqV https://www.youtube.com/watch?v=3IQIaP5D58I

277 https://bit.ly/2RuxtF9 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/734175_Was-
die-Handschrift-im-Gehirn-bewirkt.html

277 https://bit.ly/34WoTTH https://www.fnp.de/boulevard/liebesbrief-wird-nicht-
verschwinden-1-10714907.html

277 https://bit.ly/2RrqH39 http://www.3sat.de/page/?source=/kulturzeit/themen/180929/index.html

277 https://bit.ly/2sTCNI3 https://www.deutschlandfunk.de/rueckgang-der-handschrift-eine-
spezialform-der-feinmotorik.680.de.html?dram:article_id=309586

278 https://bit.ly/2OY49Fe https://www.coopzeitung.ch/themen/lifestyle/2015/handschrift-ein-
persoenlicher-ausdruck-21686/

278 https://bit.ly/2qsxjmJ https://www.deutschlandfunk.de/richtig-schreiben-lernen-aber-wie-von-der-
diskussion-um.680.de.html?dram:article_id=316767

278 https://bit.ly/2sRXmoc https://www.deutschlandfunk.de/tippen-texten-und-t9-brauchen-wir-die-
handschrift-noch.1176.de.html?dram:article_id=317094

278 https://bit.ly/2Yo3Oie https://www.dw.com/de/ist-die-schreibschrift-out/a-18366875

278 https://bit.ly/358UX6A https://www.spektrum.de/news/wie-lernt-man-am-besten-
handschrift/1347103

278 https://bit.ly/2RxkTFc https://www.youtube.com/watch?v=S2fBrzzw960

278 https://bit.ly/33Rvs8t https://www.sueddeutsche.de/digital/kuenstliche-intelligenz-maschinen-
lernen-schreiben-1.2580996

279 https://bit.ly/2YtNxsf https://de.euronews.com/2016/02/17/deutschland-handschrift-wird-fuer-
schueler-zum-problem

279 https://bit.ly/2RqoXac https://www.ln-online.de/Mehr/Lifestyle/Weihnachtskarten-trotzen-
WhatsApp-Co

280 https://bit.ly/3579b8p https://www.jetzt.de/technik/qwerty-effekt

280 https://bit.ly/2DUA2Zk https://www.spiegel.de/karriere/arbeitszeugnis-wie-krakelig-darf-die-
unterschrift-des-chefs-sein-a-1117959.html

280 https://bit.ly/342Cibo https://youtu.be/cxPrlct9aQo
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280 https://bit.ly/340PSfx https://youtu.be/DrPtLQKkZQI

281 https://bit.ly/38cZTcU https://www.hna.de/welt/am-23-januar-ist-internationaler-tag-handschrift-
zr-7316106.html

281 https://bit.ly/34WpGnD https://www.migrosmagazin.ch/archiv/handschrift-gegen-compi-
unentschieden

281 https://bit.ly/2OVPydt https://www.persoenlich.com/marketing/wenn-der-roboter-von-hand-
kunden-anschreibt

281 https://bit.ly/2PhRPPe https://www.haz.de/Sonntag/Top-Thema/Die-Schoenschreiber

281 https://bit.ly/2RxpK9z https://www.deutschlandfunkkultur.de/papier-und-gedaechtnis-selber-
schreiben-macht-schlau.1008.de.html?dram:article_id=382443

281 https://bit.ly/2LstWUb https://www.deutschlandfunkkultur.de/aus-den-feuilletons-wer-nicht-
schreibt-bleibt-dumm.1059.de.html?dram:article_id=387709

281 https://bit.ly/36aE9wo https://twitter.com/Plappertante/status/843727794454630400

281 https://bit.ly/2sRZVXo http://www.sr.de/sr/sr3/themen/panorama/tag_der_handschrift100.html

282 https://bit.ly/33UR57W http://petrarueth.de/mdr-kultur-interview-zum-thema-handschrift-
im-wandel-der-zeiten/

282 https://bit.ly/365ftoM https://twitter.com/bkastl/status/928371375336771584

282 https://bit.ly/2OVe8v0 https://twitter.com/BObrist/status/927862375574892549

282 https://bit.ly/2DYnqA5 https://twitter.com/Spielsocke/status/?

282 https://bit.ly/2YtOpgv https://twitter.com/cs50935/status/928279003546480645

282 https://bit.ly/2YsnNwj https://twitter.com/edmeier_/status/928613415320522752

282 https://bit.ly/2Yy3BcJ https://twitter.com/errorlein/status/926816741212041218

282 https://bit.ly/34WEBOl https://twitter.com/ExilRudi/status/910166290232483842

282 https://bit.ly/2YnFTzy https://twitter.com/Ferid_Schnee/status/928950967659352064

282 https://bit.ly/2RpfvE4 https://twitter.com/JZipperling/status/898443685364244480

282 https://bit.ly/2YmMSc4 https://twitter.com/KatinaLatina/status/?

282 https://bit.ly/2LuG3jm https://twitter.com/Lennyficate/status/930097398189314048

282 https://bit.ly/2LquxFK https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/verluste-drohen-wenn-kinder-
nicht-mehr-mit-der-hand-schreiben-15165470.html

282 https://bit.ly/2rY51B1 https://www.mdr.de/kultur/themen/handlettering-die-lust-am-schoenen-
schreiben-kaligrafie-100.html

282 https://bit.ly/387huCZ https://www.deutschlandfunk.de/handschrift-schreiben-statt-tippen-gut-
fuers-hirn.680.de.html?dram:article_id=400352

282 https://bit.ly/2roAmfY https://www.blick.ch/news/wirtschaft/innovation-des-gelben-rie-
sen-post-testet-handschrift-roboter-id7138228.html

282 https://bit.ly/2OX3Vyv https://twitter.com/Lotterleben/status/927267578413764608

282 https://bit.ly/2DSSJww https://twitter.com/Noob_Leuchte/status/?

282 https://bit.ly/2YnAFnv https://twitter.com/Peine01/status/928721456388886538
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282 https://bit.ly/2DTxXN2 https://twitter.com/sandroluescher/status/?

283 https://bit.ly/36k4ybh https://twitter.com/_meingeheimnis_/status/955904500245639168

283 https://bit.ly/34RZkTD https://twitter.com/46qm_Stil/status/948292969618198528

283 https://bit.ly/2Pqr8rU https://twitter.com/AstraStarLP/status/933601625591156739

283 https://bit.ly/33XoGOK https://twitter.com/bka/status/955739616644132865

283 https://bit.ly/2DTXmX2 https://twitter.com/CaroxoraC/status/955917881467863040

283 https://bit.ly/2YmG4eB https://twitter.com/bluetiger1911/status/948297975033450502

283 https://bit.ly/34WLDTv https://twitter.com/M4RC3L0993/status/953252158442483713

283 https://bit.ly/2rbCrw0 https://twitter.com/MikaMurstein/status/948162531171946496

283 https://bit.ly/2sRUNCB https://twitter.com/odradet/status/940116142911352832

283 https://bit.ly/2PodWn6 https://twitter.com/StarlightLink/status/930097735436554240

283 https://bit.ly/2PlnKhD https://twitter.com/vanessaasxworld/status/953251902883553281

283 https://bit.ly/38h0Jp4 https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/plaedoyer-zum-tag-der-
handschrift-15411749.html

283 https://bit.ly/33RTJeR https://www.mdr.de/kultur/themen/schreibschrift-gehirnentwicklung-
manfred-spitzer-100.html

283 https://bit.ly/33UH2Qp https://www.mdr.de/kultur/videos-und-audios/video-artour/schreibschrift-
video-100.html

283 https://bit.ly/2OWuiEM https://www.wz.de/kultur/tag-der-handschrift-schreib-mal-wieder-mit-stift-
statt-taste_aid-25690465

283 https://bit.ly/36hJv9b https://www.youtube.com/watch?v=3o38xu7-SZE&feature=youtu.be

283 https://bit.ly/2RsYicU https://www.zdf.de/nachrichten/heute/tag-der-handschrift-schueler-
muessen-weiter-schreiben-lernen-100.html

283 https://bit.ly/2Rs7wWG https://www.zeit.de/zeit-wissen/2017/06/schrift-schreiben-denken-sprache

284 https://bit.ly/2Pn5MLF https://twitter.com/DLF/status/955821381941452800

284 https://bit.ly/2s0l1T2 https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wissen/schreibschrift-das-
verschwinden-einer-kulturtechnik-e175606/?reduced=true

284 https://bit.ly/35762p7 https://twitter.com/Malanee1980/status/955919345204498439

284 https://bit.ly/2sK7Gyn https://twitter.com/Miss_Middleman/status/956214147875835913

284 https://bit.ly/2sRVbkx https://twitter.com/sabber_lott/status/955904588007211011

284 https://bit.ly/2rkB65W https://twitter.com/snowwhizzl/status/955913956819914752

284 https://bit.ly/2s0olO0 https://twitter.com/stehsatz/status/955933565765681152

284 https://bit.ly/36am3ue https://epaper.coopzeitung.ch/_deploy/CZ/20180320/
CZ42/20180319051313000/whole/CZ_20180320_CZ42.pdf

284 https://bit.ly/2YkVOPg https://twitter.com/Leonie2457/status/955912347784183808
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